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Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ 

 

Beschlussentwurf: 

Der Rat stellt vor Behandlung der Stellungnahmen fest, dass eine Einzelabstimmung über die Beschlussentwürfe 

beantragt / nicht beantragt wird. (bitte nicht Zutreffendes in der Niederschrift streichen) 

I. Behandlung der Stellungnahmen 
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A) Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 

Der Rat der Stadt Rheinbach nimmt davon Kenntnis, dass im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen sind, über die im Rahmen der 
Gesamtabwägung zu entscheiden ist. 
 

A 1.01 Einwender 1 

Hier: Schreiben vom 10.12.2019 
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Beschlussentwurf zu A 1.01: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 10.12.2019 eingegangene Stellungnahme 

A 1.01 wie folgt zu entscheiden: 

Der Petent nimmt in seiner Stellungnahme Bezug auf 2 Planverfahren. Das angesprochene „medizinische Zentrum“ 
ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanes Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“, sondern des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Rheinbach Nr. 74 „Pallottistraße – Jugendmedizinisches Zentrum“, der zwischenzeitlich 
Satzungsbeschluss erlangt hat. Jedoch wird der durch die Umsetzung beider Bebauungspläne prognostizierte 
Verkehr maßgeblich über die Pallottistraße, die innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Rheinbach 
Nr. 68 „Pallottistraße“ liegt, auf den Knotenpunkt „Vor dem Voigtstor / Pallottistraße“ abgeleitet. Die Straße „Vor 
dem Voigtstor“ ist als klassifizierte Landesstraße (L 113 / L 158) eine Hauptverkehrsstraße und weist aufgrund ihrer 
Funktion im übergeordneten Straßennetz eine entsprechend hohe Verkehrsbelastung auf. Sie ist in einem versetzt 
angeordneten Knoten mit der Gymnasiumstraße (L 113) verknüpft. 
 
Gemäß den Darstellungen des vom Rat der Stadt Rheinbach beschlossenen Integrierten Handlungskonzeptes 
„Masterplan Innenstadt“ soll die verkehrliche Anbindung des Pallottiareals (Maßnahme A 01 des Integrierten 
Handlungskonzeptes „Masterplan Innenstadt“) jedoch nicht ausschließlich über den Anschlusspunkt Pallottistraße 
/ Vor dem Voigtstor (L 113 / L 158) erfolgen, sondern auch eine Verteilung der Verkehre auf die Knotenpunkte 
Schützenstraße / Koblenzer Straße (L 158) sowie Neugartenstraße / Stadtpark vorgesehen werden. Eine 
Durchfahrt von Seiten der Pallottistraße zur Neugartenstraße ist bereits derzeit nicht möglich und soll auch 
zukünftig ausgeschlossen werden, um Fremd- und Schleichverkehre auszuschließen. Diese verkehrliche 
Grundstruktur wurde im nachgelagerten städtebaulichen Konzept und dem darauf aufbauenden Rahmenplan 
übernommen.  
 
Im Rahmen eines Verkehrsgutachtens ist zu prüfen, ob und wie die Leistungsfähigkeit der durch die Planung 
unmittelbar betroffenen Knotenpunkte gewährleistet werden kann. Nach dem Ergebnis des vorliegenden 
Verkehrsgutachtens zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ wird zur Sicherung der ausreichenden 
Leistungsfähigkeit im Bereich des Knotenpunktes Pallottistraße / Gymnasiumstraße (L 113) / Vor dem Voigtstor (L 
113 / L 158) die Realisierung einer Lichtsignalanlage empfohlen. Diese soll den verkehrlichen Zu- und Abfluss der 
vorgenannten öffentlichen Verkehrsflächen unter Berücksichtigung der hinzutretenden vorhabenbedingten 
Verkehrsentstehung verkehrsgerecht lenken. Entgegen der vom Petenten dargestellten mangelnden 
Berücksichtigung der bestehenden Ampelanlage im Bereich des Knotenpunktes Löherstraße / Hauptstraße / 
Bungert wurde diese im Rahmen der im Zusammenhang mit dem Verkehrsgutachten erstellten Mikrosimulation 
mitberücksichtigt. Zudem wurden auch die bestehenden Ampelanlagen im Bereich der Knotenpunkte Vor dem 
Voigtstor (L 113 / 158) / Gymnasiumstraße (L 113) / Pallottistraße sowie Koblenzer Straße (L 158) / Schützenstraße 
in der Simulation, der Realität entsprechend, mit abgebildet.  
 
Die Feststellung, dass sich die Wartezeiten (Verlustzeiten) durch die Ampelanlage erhöhen ist richtig, gleichzeitig 
kann jedoch der Abfluss aus den Nebenrichtungen gesichert abfließen. Im Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan 
Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ wurde die Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Knoten überschlägig mittels 
Festzeitprogrammen für die Ampelanlage vorgenommen. Die präzise Steuerung der Ampelanlage ist in der dem 
Bauleitplanverfahren nachfolgenden detaillierten Entwurfsplanung für den Straßenausbau und einer vollständigen 
Lichtsignalanlagenplanung zu konkretisieren. Mit einer verkehrsabhängig gesteuerten Ampelanlage können ggf. 
bessere Ergebnisse erzielt werden.  
 
In diesem Zusammenhang wird auch auf die derzeitige Erarbeitung des Lärmaktionsplans der Stadt Rheinbach, 
Stufe 3, hingewiesen. Bei den Maßnahmen für den Straßenabschnitt der Landesstraßen Vor dem Voigtstor (L 113 
/ 158) / Koblenzer Straße (L 158) innerhalb dessen auch der Knotenpunkt Pallottistraße / Vor dem Voigtstor 
enthalten ist, sollen gemäß den Zielen der Lärmaktionsplanung verkehrslärmbezogenen Maßnahmen 
Berücksichtigung finden und somit Gegenstand des Handlungsrahmens der Verwaltung werden. Gemäß dem 
zwischenzeitlich erstellten Entwurf des Lärmaktionsplans, Stufe 3, wird demnach im Abschnitt 9.3.2 der 
Entwurfsfassung vorgeschlagen, beginnend ab dem Bereich des Knotenpunktes Vor dem Voigtstor / Koblenzer 
Straße / Gymnasiumstraße nach Osten bis zur Einmündung Seegerstraße eine verkehrsrechtliche Anordnung zur 
Geschwindigkeitsreduzierung von derzeit 50 km/h auf 30 km/h zu treffen. Hierdurch sollen Verkehrsgeräusche 
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reduziert und gleichzeitig, bezogen auf den gesamten Verkehrsabschnitt zwischen dem Knotenpunkt Bungert / 
Löherstraße / Hauptstraße und der Einmündung in die Seegerstraße ein möglichst gleichmäßiger Verkehrsfluss 
erreicht werden. Zusätzlich soll, beginnend ab dem Bereich des Knotenpunktes Vor dem Voigtstor / Koblenzer 
Straße / Gymnasiumstraße nach Osten bis zur Einmündung in die Seegerstraße der Einbau einer lärmmindernden 
Asphaltschicht vorgenommen werden. Es wird jedoch in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass 
aufgrund der Klassifizierung des Straßenabschnittes der zuständige Straßenbaulastträger (Straßen NRW) Träger 
dieser Maßnahmen ist. Insofern unterliegen die lärmmindernden Maßnahmen der Zustimmungs- und Herstellpflicht 
des Straßenbaulastträgers. Der Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit an der Lärmaktionsplanung, Stufe 3, 
wurde bereits gefasst. Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit können von Seiten der Öffentlichkeit 
Stellungnahmen zu den Inhalten abgegeben werden, welche dann im Zuge der weiteren Planung zusätzlich 
Berücksichtigung finden können.  
 
Die Implementierung der geplanten Signalisierung des Knotenpunktes Vor dem Voigtstor / Pallottistraße / 
Gymnasiumstraße wird jedoch eine Unterbrechung des geplanten gleichmäßigen Verkehrsflusses im v. g. 
Straßenabschnitt hervorrufen. Der Umbau des Knotenpunktes einschließlich der Signalisierung ist jedoch, wie 
bereits aufgeführt, gemäß dem Ergebnis der Verkehrsuntersuchung erforderlich, um den Zu- und Abfluss innerhalb 
der öffentlichen Verkehrsflächen unter Berücksichtigung der Nebenrichtungen (Gymnasiumstraße (L 113) / 
Pallottistraße) verkehrsgerecht zu lenken. Der Realisierung des Knotenpunktumbaus soll hierbei in der Abwägung 
der Vorrang eingeräumt werden, um den verkehrlichen Belangen, welche auch Auswirkungen auf das 
gesamtstädtische Verkehrsgeschehen nach sich ziehen können, Rechnung zu tragen. Hierbei ist im Rahmen der 
Abwägung zu berücksichtigen, dass gemäß dem Ergebnis des im vorliegenden Bauleitplanverfahren erstellten 
Fachgutachtens zur Luftschadstoffuntersuchung, bezogen auf die Luftschadstoffkonzentration, die in der 39. 
BImSchV definierten Grenzwerte (Jahresmittelwerte NO2, PM10 und PM2,5, Kurzzeitgrenzwerte für PM10 und NO2) 
auch nach Realisierung der geplanten städtebaulichen Nachverdichtung weiterhin unterschritten werden.  
 
Die angeregte Beschränkung der Ausfahrt aus der Pallottistraße nach Osten in Fahrtrichtung Meckenheim 
(Stadtauswärts) erzeugt - wie jede Einbahnregelung - zunächst zusätzlichen Verkehr. Vorliegend wäre für die 
Verkehrsteilnehmer mit dem Ziel in Fahrtrichtung Innenstadt (Stadteinwärts) eine Rückfahrt über den Kreisverkehr 
Koblenzer Straße (L 158) / Meckenheimer Straße (L 158) mit einem Umweg von zweimal ca. 400 m erforderlich 
oder alternativ ein vorheriges Linksabbiegen mit entsprechenden Rückstauereignissen in Richtung Kriegerstraße 
anzunehmen. Gleichzeitig bliebe die Verkehrsqualität der Einmündung Gymnasiumstraße (L 113) / Vor dem 
Voigtstor (L 113 / L 158) weiter unbefriedigend, da kein verkehrlicher Ausbau erfolgen würde. Insgesamt ist von 
einer entsprechenden Beschränkung der Fahrtrichtungswahl für das Verkehrsnetz in diesem Bereich demnach kein 
Vorteil zu erwarten. Da im Bereich Pallottistraße und Gymnasiumstraße in Richtung der Straße Vor dem Voigtstor 
(L 113 / L 158) bereits zum heutigen Zeitpunkt Leistungsengpässe vorliegen, könnte die Wartezeit in der 
Spitzenstunde bereits derzeit zu den zuvor beschriebenen Umwegverkehren durch Rechtsabbiegevorgänge 
führen. Der damit verbundene Umweg steht aber offensichtlich in keinem attraktiven Verhältnis zur Wartezeit für 
den Linksabbiegevorgang. Die aufgeworfenen grundsätzlichen Fragen des Petenten in Bezug auf mögliche 
zukünftige Mobilitätslösungen und des Anteils des individuellen Kraftfahrzeugverkehrs sind berechtigt und ein 
bedeutender Aspekt der künftigen Stadtentwicklungsplanung. Die langfristige Verkehrslenkung in der Kernstadt 
soll daher im Rahmen des aufzustellenden integrierten Verkehrsentwicklungsplans (VEP) behandelt werden. Der 
VEP soll verkehrsarten- und verkehrsmittelübergreifend alle Belange betrachten und ein Leitbild für die Entwicklung 
im Bereich Verkehr abbilden. 
 
Mit der Konzentration von Wohnbauflächen und Einrichtungen der sozialen Infrastruktur auf die Innenstadt wird 
das Ziel einer Verkehrsaufwand vermeidenden bzw, verringernden Siedlungsentwicklung verfolgt. Die Nähe zu 
Bushaltestellen (ca. 200 m), die unmittelbare Nachbarschaft zum zentralen Versorgungsbereich der Stadt 
Rheinbach und die Entfernung zum S-Bahnhof Rheinbach (ca. 850 m) sind geeignet, den motorisierten 
Individualverkehr (MIV) zu reduzieren.  
 
Mit der Bauleitplanung lässt sich jedoch nur mittelbar das individuelle Mobilitätsverhalten beeinflussen. . Auch bei 
einem vergleichsweise günstigen Modal-Split für die Stadt Rheinbach werden immer noch knapp über 50 % der 
Wege mit dem privaten Kraftfahrzeug zurückgelegt. Gegenwärtig sind auch weiterhin für alle Bauvorhaben Kfz- 
Stellplätze entsprechend dem Bedarf nachzuweisen.  
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Den Anregungen der mit Schreiben vom 10.12.2019 eigegangenen Stellungnahme A 1.01 hinsichtlich des 
Verzichts auf eine Ampelregelung an der Einmündung Pallottistraße / Vor dem Voigtstor (L113 / L158) / 
Gymnasiumstraße (L 113) sowie zur Beschränkung der Ausfahrt der Pallottistraße auf die Straße Vor dem 
Voigtstor (L113 / L158) ausschließlich in Fahrtrichtung Meckenheim wird nicht gefolgt. Der Anregung einer 
verkehrlichen Durchfahrtslösung zwischen den Knotenpunkten Pallottistraße / Vor dem Voigtstor (L113 / 
158) / Gymnasiumstraße (L 113) und Neugartenstraße / Stadtpark wird ebenfalls nicht gefolgt. Die 
Weiterentwicklung von Mobilitätslösungen im Sinne der langfristigen Verkehrslenkung in der Kernstadt 
bleibt Gegenstand des aufzustellenden integrierten Verkehrsentwicklungsplans (VEP). Die sonstigen 
Darstellungen der mit Schreiben vom 10.12.2019 eingegangenen Stellungnahme A 1.01 werden zur 
Kenntnis genommen. 
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A 1.02 Einwender 2 

Hier: Schreiben vom 09.12.2019 
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Beschlussentwurf zu A 1.02: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 09.12.2019 eingegangene Stellungnahme 

A 1.02 wie folgt zu entscheiden: 

Zu: 1. 
Dieser Aspekt bezieht sich nicht auf den vorliegenden Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“, sondern 
auf den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Rheinbach Nr. 74 „Pallottistraße –Jugendmedizinisches Zentrum“. 
Gleichwohl wird inhaltlich wie folgt Stellung genommen: 
 
Die im Vorhabenplan enthaltene Apotheke wird im vorliegenden Verkehrsgutachten zum Jugendmedizinischen 
Zentrum (Verkehrsgutachten zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Rheinbach Nr. 74 „Jugendmedizinisches 
Zentrum“ in der Stadt Rheinbach, Büro PTV Transport Consult GmbH, Stand 08 / 2019) tatsächlich nicht erwähnt. 
In der Erörterung der anzusetzenden Verkehre zwischen dem Fachgutachter, der Vorhabenträgerin und der 
Stadtverwaltung Rheinbach bestand Einvernehmen, dass diese Apotheke aufgrund der spezialisierten 
Angebotsausrichtung, welche auf die spezifische Nutzung des Vorhabens ausgerichtet werden soll, dem geplanten 
Jugendmedizinischem Zentrum im Sinne des Verbundeffektes unmittelbar zugeordnet werden kann und ihrerseits, 
insbesondere in der Spitzenstunde, keine verkehrstechnisch relevanten eigenen Fahrten erzeugt. Zudem 
ermöglicht die fußläufige Erreichbarkeit des Standortes weiterhin Kundenverkehre aus der Innenstadt, so dass 
hierdurch Mitnahmeeffekte erzielt werden. Dieser Hinweis fehlt im Verkehrsgutachten und wurde in Vorbereitung 
der Unterlagen des Bebauungsplans zum Satzungsbeschluss entsprechend ergänzt. 
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Zu: 2. 
Die Zuordnung der Verkehrsentstehung im Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 
„Pallottistraße“ erfolgte gemäß der Anzahl der geplanten über die Pallottistraße und die Schützenstraße verkehrlich 
angebundenen Wohneinheiten bzw. der Anzahl der nachzuweisenden Pkw- Stellplätze. Sie entspricht dem 
zugrundeliegenden Konzept des städtebaulichen Wettbewerbsverfahrens und ist gleichzeitig als Rahmen für die 
Erarbeitung des anstehenden Entwurfs zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ einzustufen. Die 
Unterbringung des ruhenden Verkehrs für die geplanten Nutzungen östlich der Pallottistraße soll durch die 
geplanten Tiefgaragen innerhalb der privaten Grundstücksflächen erfolgen. Hierbei sind einzelne Zufahrten im 
Bereich der Pallottistraße sowie eine zentrale Zufahrt im Bereich der Schützenstraße vorgesehen. Die 
Verkehrsflächen oberhalb der Tiefgaragen auf der Ebene der Pallottistraße können damit überwiegend autofrei 
gestaltet werden.  
 
Zu: 3. 
Die Ergebnisse der Mikrosimulation mit Bewertung der Kotenpunkte KP 1 Pallottistraße / Vor dem Voigtstor, KP 2 
Schützenstraße / Koblenzer Straße sowie KP 3 Stadtpark (entspricht Neugartenstraße / Pallottistraße) bezogen 
auf den Analysefall, Planfall 1 ohne Ertüchtigung des KP 1 und Planfall 2 mit Ertüchtigung des KP 1 sind als Anlage 
5 „Gesamtergebnisse der Mikrosimulation“ dem Anlagenband zur Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 
68 – Stand 19.08.2019 beigefügt. Die Bewertung ist den vorliegenden Unterlagen zu entnehmen. 
 
Das persönliche Empfinden des Petenten basiert auf der selektiven individuellen Wahrnehmung und entzieht sich 
damit einer nachvollziehbaren Bewertung. Aufgabe der Verkehrsuntersuchung ist es, auf der Grundlage normierter 
Verfahren objektivierte vergleichbare Daten zu erhalten, zu vergleichen und zu bewerten. Die dargestellten 
Ergebnisse der Mikrosimulation zeigen, dass der Knotenpunkt Schützenstraße / Koblenzer Straße im Analysefall 
sowie in den beiden Planfällen (s.o.) zu allen drei bewerteten Spitzenstunden (morgens, nachmittags und abends) 
die Qualitätsstufen QSV A bis QSV C (sehr gut bis befriedigend) aufweist und damit als leistungsfähig zu bewerten 
ist. 
 
Die über den ertüchtigten Knotenpunkt Pallottistraße / Vor dem Voigtstor (L 113 / L 158) / Gymnasiumstraße (L 
113) auf die Straße Vor dem Voigtstor (L 113 / L 158) zufließenden Verkehrsmengen wurden bei der Beurteilung 
zur Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes Schützenstraße/ Koblenzer Straße (L 158) somit berücksichtigt. Die 
Beurteilung der Leistungsfähigkeit der einzelnen Knotenpunkte ergibt sich aus den nach den prognostizierten 
Verkehrsmengen errechneten Wartezeiten. Die jeweilige Einstufung zur Leistungsfähigkeit ist dabei an die mit der 
im Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan verwendeten Berechnungsmethode festgelegten Grenzen für die 
Wartezeiten gebunden. Maßstab der Betrachtung ist bei der hier vorgenommenen Beurteilung gemäß dem 
„Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen" (HBS 2015) die maßgebliche Spitzenstunde. Eine 
gerade noch akzeptable Leistungsfähigkeit eines Knotens innerhalb dieses zumeist kurzen Tagesabschnittes 
bedeutet aber jedoch gleichzeitig immer, dass über den größten Tageszeitraum eine bedarfsgerechte 
Leistungsfähigkeit gewährleistet wird. Eine generelle Anhebung des Ausbaustandards zur Gewährleistung eines 
uneingeschränkten Verkehrsflusses, bezogen auf den Zeitraum von 24 h/Tag, ist weder städtebaulich noch 
wirtschaftlich vertretbar. 
 
Zu: 4. 
Die Leistungsfähigkeit der gutachterlich beurteilten Straßenquerschnitte liegt ausnahmslos über der der jeweiligen 
Knotenpunkte, an denen die zuführenden Straßen nicht vorfahrtberechtigt sind. Eine separate Betrachtung der 
Querschnitte sowie der Ausbau der Querschnitte ist daher nicht erforderlich. Dabei ist weiter zu berücksichtigen, 
dass es sich bei den beplanten Grundstücken um solche Grundstücke handelt, für die ein bestehendes Baurecht 
lediglich geändert und erweitert, nicht aber neu geschaffen wird.  
 
Die Kostentragung des Knotenpunktumbaus im Bereich der Pallottistraße / Vor dem Voigtstor (L 113 / L 158 / 
Gymnasiumsstraße (L 113)) erfolgt auf Grundlage städtebaulicher Verträge bzw. dem Durchführungsvertrag. 
Hierbei werden die Kosten anteilig auf den Vorhabenträger des vorliegenden Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Rheinbach Nr. 74 „Pallottistraße - Jugendmedizinisches Zentrum“ sowie auf die hinzutretenden 
Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ entsprechend in Ansatz 
gebracht. Im Zuge des Satzungsbeschlusses zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Rheinbach Nr. 74 
„Pallottistraße – Jugendmedizinisches Zentrum wurde bereits eine dementsprechende Regelung in den 
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Durchführungsvertrag aufgenommen. Die Darstellung, dass die derzeitigen Anwohner darüber hinaus generell 
nicht durch Straßenausbaukosten belastet werden sollen, wird zur Kenntnis genommen. Beitragsrechtliche 
Regelungen sind jedoch regelmäßig nicht Gegenstand eines Bauleitplanverfahrens. 
  
Zu: 5. 
Bei der aufgeführten sog. Rampe handelt es sich um die westliche Teilfläche der öffentlichen Verkehrsfläche 
Schützenstraße, welche der Erschließung der vorhandenen Bebauung der Grundstücke Schützenstraße Nr. 6 - 16 
dient. Diese Teilfläche der Schützenstraße wurde in Ihrem derzeitigen Verlauf im städtebaulichen Entwurf lediglich 
unverändert mit dargestellt. Die bestehende Verkehrsfläche kann für Rettungsfahrzeuge zur verkehrlichen 
Erreichbarkeit der Bestandsnutzungen bereits zum derzeitigen Zeitpunkt mit herangezogen werden. Innerhalb der 
Flächen des sog. „Pallottiareals“ soll auf diese bestehende Verkehrsfläche ein das Plangebiet durchquerender Fuß- 
und Radweg aus westlicher Richtung zugeführt werden. Dieser soll planungsrechtlich entsprechend festgesetzt 
werden. Der geplante Fuß- und Radweg kann zukünftig zur verkehrlichen Erreichbarkeit angrenzender Nutzungen 
für Rettungskräfte mit herangezogen werden. Eine verkehrstechnische Bilanzierung von möglichen einzelnen 
Rettungsvorgängen ist jedoch nicht sachgerecht.  
 
Zu: 6. 
Im Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ wurden auf Grundlage der 
verkehrlichen Grundkonzeption, welche bereits Gegenstand des Integrierten Handlungskonzeptes „Masterplan 
Innenstadt“ war, die durch das planbedingte Verkehrsmehraufkommen betroffenen Knotenpunkte mittels einer 
Mikrosimulation untersucht. Die dargestellten Ergebnisse der Mikrosimulation zeigen, dass die gesamtverkehrliche 
Entwicklung am Knotenpunkt Pallottistraße / Vor dem Voigtstor / Gymnasiumstraße vor dem Hintergrund der 
geplanten verkehrlichen Ertüchtigung leistungsfähig abgewickelt werden kann. Insofern ist die geplante 
Vekehrslenkung über den v. g. Knotenpunkt verkehrstechnisch möglich. Dies beinhaltet auch die verkehrsgerechte 
Lenkung der vorhandenen Verkehre aus der Gymnasiumstraße in die Hauptverkehrsrichtung Vor dem Voigtstor / 
Koblenzer Straße, welche bereits derzeit, entsprechend dem Ergebnis des untersuchten Analysefalls, eine 
mangelhafte Leistungsfähigkeit (Stufe E) innerhalb der morgendlichen und abendlichen Spitzenstunde aufweist.  
 
Der Knotenpunkt Pallottistraße / Vor dem Voigtstor / Gymnasiumstraße bildet mit den hierbei enthaltenen 
Landesstraßen den unmittelbaren Anschluss an das übergeordnete Landesstraßennetz. Die als Landesstraßen 
klassifizierten Straßen verbinden die Städte und Gemeinden untereinander sowie diese mit dem übergeordneten 
Bundesstraßen- und Autobahnnetz. Die verkehrliche Abwicklung des prognostizierten Verkehrsaufkommens über 
den Knotenpunkt mit unmittelbarer Anbindung an das überörtliche Straßennetz ist sinnvoll und verkehrstechnisch 
machbar. Eine vorrangige Ableitung des planbedingten Verkehrs durch die Wohngebiete südlich des Plangebiets 
über den Knotenpunkt Stadtpark / Neugartenstraße stellt keine sinnvolle Alternative dar, da die Ortsumgehung im 
Zuge der Bundesstraße B 266 nördlich der Rheinbacher Kernstadt verläuft und eine vergleichbar leistungsfähige 
Straße im Süden nicht vorhanden ist. Die Inanspruchnahme der Straße Vor dem Voigtstor ist damit nicht willkürlich, 
sondern erfolgt schlüssig in Bezug auf den Aufbau des vorhandenen Straßennetzes und die Stadtstruktur mit den 
Baugebieten entlang der einzelnen untereinander abgestuften Verkehrswege. Zudem ist zu berücksichtigen, dass 
durch die geplante innerquartierliche Verkehrsführung mit drei separat geführten verkehrlichen Anschlusspunkten 
an das örtliche Verkehrsnetz und der Unterbindung von Durchgangsstraßen innerhalb des Plangebiets zukünftige 
Schleichverkehre mit in Folge erhöhtem Fremdverkehrsaufkommen an den entsprechenden Knotenpunkten 
vermieden werden können. 
 
Zu: 7. 
Hinsichtlich der vom Petenten angesprochenen dauerhaften Sicherung des Betriebes des Schützenheimes und 
des Schießstandes kann ausgeführt werden, dass die schalltechnischen Auswirkungen bei der Bearbeitung des 
Bebauungsplanes beachtet wurden. Die sich aus dem Betrieb ergebenden Belastungen durch Schalleinwirkungen 
werden durch bauliche Maßnahmen an den geplanten Gebäuden abgehalten, sodass gesunde Wohnverhältnisse 
realisiert werden können. 
 
Den Anregungen der mit Schreiben vom 09.12.2019 eingegangenen Stellungnahme A 1.02 hinsichtlich der 
Verifizierungen und zusätzlichen Untersuchungen wird mit Ausnahme der Erläuterung zum Zielverkehr der 
geplanten Apotheke, nicht gefolgt. Die sonstigen Darstellungen der mit Schreiben vom 09.12.2019 
eingegangenen Stellungnahme A 1.02 werden zur Kenntnis genommen. 
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A 1.03 Einwender 3 

Hier: Schreiben vom 10.12.2019 
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Beschlussentwurf zu A 1.03: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 10.12.2019 eingegangene Stellungnahme 

A 1.03 wie folgt zu entscheiden: 

Zu: Alternative Verkehrsabwicklung über den Knotenpunkt Stadtpark / Neugartenstraße 
Die Stellungnahme des Petenten bezieht sich gleichermaßen auf den Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 
„Pallottistraße“ und den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Rheinbach Nr. 74 „Pallottistraße - 
Jugendmedizinisches Zentrum“. In Bezug auf die Inhalte bezüglich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
Rheinbach Nr. 74 „Pallottistraße - Jugendmedizinisches Zentrum“ wird auf die Stellungnahme im Rahmen des 
zugehörigen Bauleitplanverfahrens verwiesen. Bezogen auf die Inhalte des vorliegenden Bebauungsplans 
Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Im Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ wurden auf Grundlage der 
verkehrlichen Grundkonzeption, welche bereits Gegenstand des Integrierten Handlungskonzeptes „Masterplan 
Innenstadt“ war, die durch das planbedingte Verkehrsmehraufkommen betroffenen Knotenpunkte mittels einer 
Mikrosimulation untersucht. Die dargestellten Ergebnisse der Mikrosimulation zeigen, dass die gesamtverkehrliche 
Entwicklung am Knotenpunkt Pallottistraße / Vor dem Voigtstor / Gymnasiumstraße vor dem Hintergrund der 
geplanten verkehrlichen Ertüchtigung leistungsfähig abgewickelt werden kann. Insofern ist die geplante 
Vekehrslenkung über den v. g. Knotenpunkt verkehrstechnisch möglich. Dies beinhaltet auch die verkehrsgerechte 
Lenkung der vorhandenen Verkehre aus der Gymnasiumstraße in die Hauptverkehrsrichtung Vor dem Voigtstor / 
Koblenzer Straße, welche bereits derzeit, entsprechend dem Ergebnis des untersuchten Analysefalls, eine 
mangelhafte Leistungsfähigkeit (Stufe E) innerhalb der morgendlichen und abendlichen Spitzenstunde aufweist.  
 
Der Knotenpunkt Pallottistraße / Vor dem Voigtstor / Gymnasiumstraße bildet mit den hierbei enthaltenen 
Landesstraßen den unmittelbaren Anschluss an das übergeordnete Landesstraßennetz. Die als Landesstraßen 
klassifizierten Straßen verbinden die Städte und Gemeinden untereinander sowie diese mit dem übergeordneten 
Bundesstraßen- und Autobahnnetz. Die verkehrliche Abwicklung des prognostizierten Verkehrsaufkommens über 
den Knotenpunkt mit unmittelbarer Anbindung an das überörtliche Straßennetz ist sinnvoll und verkehrstechnisch 
machbar. Eine vorrangige Ableitung des planbedingten Verkehrs durch die Wohngebiete südlich des Plangebiets 
über den Knotenpunkt Stadtpark / Neugartenstraße stellt keine sinnvolle Alternative dar, da die Ortsumgehung im 
Zuge der Bundesstraße B 266 nördlich der Rheinbacher Kernstadt verläuft und eine vergleichbar leistungsfähige 
Straße im Süden nicht vorhanden ist. Die Inanspruchnahme der Straße Vor dem Voigtstor ist damit nicht willkürlich, 
sondern erfolgt schlüssig in Bezug auf den Aufbau des vorhandenen Straßennetzes und die Stadtstruktur mit den 
Baugebieten entlang der einzelnen untereinander abgestuften Verkehrswege. Zudem ist zu berücksichtigen, dass 
durch die geplante innerquartierliche Verkehrsführung mit drei separat geführten verkehrlichen Anschlusspunkten 
an das örtliche Verkehrsnetz und der Unterbindung von Durchgangsstraßen innerhalb des Plangebiets zukünftige 
Schleichverkehre mit in Folge erhöhtem Fremdverkehrsaufkommen an den entsprechenden Knotenpunkten 
vermieden werden können. 
 
Zu: Lärmaktionsplan 
Hierbei wird auf die Inhalte des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Rheinbach Nr. 74 „Pallottistraße – 
Jugendmedizinisches Zentrum“ abgestellt, welcher nicht Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplans Rheinbach 
Nr. 68 „Pallottistraße“ ist. Gleichwohl wird hierzu auch in Bezug auf den vorliegenden Bebauungsplan Rheinbach 
Nr. 68 „Pallottistraße“ inhaltlich Stellung genommen: 
 
Die Darstellung einer, bezogen auf das Vorhaben des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Rheinbach Nr. 74 
„Pallottistraße – Jugendmedizinisches Zentrum“, im Vergleich zu einer möglichen vorwiegenden Wohnnutzung 
vorhabenbedingt erhöhten Verkehrsentwicklung im Bereich der Pallottistraße ist nicht vollständig auszuschließen, 
da die geplanten Nutzungen im Rahmen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans eine entsprechend höhere 
Verkehrsentwicklung nach sich ziehen können. Dem ist jedoch die um die Aufgabe der Schulnutzung in der 
Pallottistraße reduzierte Verkehrsentwicklung sowie die im Verkehrsgutachten zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Rheinbach Nr. 74 „Jugendmedizinisches Zentrum“ (Büro PTV Transport Consult GmbH, Stand 08 
/ 2019) nachgewiesene Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes Pallottistraße / Vor dem Voigtstor (L 113 / L 158) / 
Gymnasiumstraße (L 113) unter Voraussetzung der entsprechenden verkehrlichen Ertüchtigung 
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entgegenzuhalten. Die Ziele und Zwecke der geplanten Ansiedlung sind der Begründung zum Bebauungsplan des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Rheinbach Nr. 74 „Pallottistraße – Jugendmedizinisches Zentrum“ zu 
entnehmen. In der Abwägung der unterschiedlichen Belange wird demnach, in Anbetracht des geplanten 
Nutzungscharakters und der stadträumlich integrierten Lage des Vorhabens, unter Voraussetzung der verkehrlich 
verträglichen Integration, hierbei der Vorrang eingeräumt.  
 
Der Lärmaktionsplan der Stadt Rheinbach, Stufe 3, befindet sich derzeit parallel in der Erarbeitung. Bei den 
Maßnahmen für den Straßenabschnitt der Landesstraßen Vor dem Voigtstor (L 113 / 158) / Koblenzer Straße (L 
158) innerhalb dessen auch der Knotenpunkt Pallottistraße / Vor dem Voigtstor enthalten ist, sollen gemäß den 
Zielen der Lärmaktionsplanung verkehrslärmbezogenen Maßnahmen Berücksichtigung finden und somit 
Gegenstand des Handlungsrahmens der Verwaltung werden. Gemäß dem zwischenzeitlich erstellten Entwurf des 
Lärmaktionsplans, Stufe 3, wird demnach im Abschnitt 9.3.2 der Entwurfsfassung vorgeschlagen, beginnend ab 
dem Bereich des Knotenpunktes Vor dem Voigtstor / Koblenzer Straße / Gymnasiumstraße nach Osten bis zur 
Einmündung Seegerstraße eine verkehrsrechtliche Anordnung zur Geschwindigkeitsreduzierung von derzeit 50 
km/h auf 30 km/h zu treffen. Hierdurch sollen Verkehrsgeräusche reduziert und gleichzeitig, bezogen auf den 
gesamten Verkehrsabschnitt zwischen dem Knotenpunkt Bungert / Löherstraße / Hauptstraße und der Einmündung 
in die Seegerstraße ein möglichst gleichmäßiger Verkehrsfluss erreicht werden. Zusätzlich soll, beginnend ab dem 
Bereich des Knotenpunktes Vor dem Voigtstor / Koblenzer Straße / Gymnasiumstraße nach Osten bis zur 
Einmündung in die Seegerstraße der Einbau einer lärmmindernden Asphaltschicht vorgenommen werden. Es wird 
jedoch in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass aufgrund der Klassifizierung des Straßenabschnittes 
der zuständige Straßenbaulastträger (Straßen NRW) Träger dieser Maßnahmen ist. Insofern unterliegen die 
lärmmindernden Maßnahmen der Zustimmungs- und Herstellpflicht des Straßenbaulastträgers. Der Beschluss zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit an der Lärmaktionsplanung, Stufe 3, wurde bereits gefasst. Im Rahmen der 
Beteiligung der Öffentlichkeit können von Seiten der Öffentlichkeit Stellungnahmen zu den Inhalten abgegeben 
werden, welche dann im Zuge der weiteren Planung zusätzlich Berücksichtigung finden können.  
 
Die Implementierung der geplanten Signalisierung des Knotenpunktes Vor dem Voigtstor / Pallottistraße / 
Gymnasiumstraße wird jedoch eine Unterbrechung des geplanten gleichmäßigen Verkehrsflusses im v. g. 
Straßenabschnitt hervorrufen. Der Umbau des Knotenpunktes einschließlich der Signalisierung wird jedoch gemäß 
den Ergebnissen der Verkehrsuntersuchungen zu den Bauleitplänen Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Rheinbach Nr. 74 „Pallottistraße – Jugendmedizinisches Zentrum“ und Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 
„Pallottistraße“ als Maßnahme vorgeschlagen, um den Zu- und Abfluss innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen 
unter Berücksichtigung der Nebenrichtungen (Gymnasiumstraße (L 113) / Pallottistraße) verkehrsgerecht zu 
lenken. Der Realisierung des Knotenpunktumbaus soll hierbei in der Abwägung der Vorrang eingeräumt werden, 
um den verkehrlichen Belangen, welche auch Auswirkungen auf das gesamtstädtische Verkehrsgeschehen nach 
sich ziehen können, Rechnung zu tragen. Hierbei ist im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen, dass gemäß 
dem Ergebnis des im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ erstellten 
Fachgutachtens zur Luftschadstoffuntersuchung, bezogen auf die Luftschadstoffkonzentration, die in der 39. 
BImSchV definierten Grenzwerte (Jahresmittelwerte NO2, PM10 und PM2,5, Kurzzeitgrenzwerte für PM10 und NO2) 
auch nach Realisierung der geplanten städtebaulichen Nachverdichtung einschließlich der Realisierung des 
geplanten jugendmedizinischen Zentrums (Gegenstand des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Rheinbach Nr. 
74 „Pallottistraße - Jugendmedizinisches Zentrum“) weiterhin unterschritten werden.  
 
Zu: Sorgfalt und Qualität des Verkehrsgutachtens  
Der Einwand in Bezug auf den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist nur insoweit richtig, als dass das Baurecht 
des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ nicht formal nach § 12 BauGB an eine 
Durchführungsverpflichtung gebunden werden soll. Inhaltlich liegt dem Plan jedoch das konkrete Vorhaben der 
Grundstückseigentümer nach dem Ergebnis des durchgeführten städtebaulichen Wettbewerbs zu Grunde. Die 
sonstigen Pflichten der Grundstückseigentümer werden durch öffentlich-rechtliche Verträge zwischen der Stadt 
Rheinbach und den Grundstückseigentümern vereinbart. Aus Sicht des Gutachters kann dem Bebauungsplan auch 
deshalb grundsätzlich ein gewisser Vorhabenbezug zugeordnet werden, da die Eingangsdaten des 
Verkehrsgutachtens unmittelbar aus der Planung des städtebaulichen Wettbewerbs gewonnen und hierdurch mit 
präziseren Zahlen hinterlegt werden konnten, als aus der Annahme eines allgemeinen Baurechts. Weder die 
redaktionelle Bezeichnung als vorhabenbezogener Bebauungsplan noch ein über mehrere Grafiküberschriften 
kopierter Tippfehler stützen eine Kritik an Inhalt und Aussage des vorliegenden Verkehrsgutachtens. Unabhängig 
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davon wurden die dahingehenden Anmerkungen des Petenten in den Unterlagen des Bebauungsplans Rheinbach 
Nr. 68 „Pallottistraße“, im Vorfeld der geplanten Offenlage des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“, 
redaktionell angepasst.  
 
Zu: Integriertes Handlungskonzept „Masterplan Innenstadt“ und Verkehrsflusssimulation 
Im Integrierten Handlungskonzept „Masterplan Innenstadt“ wird kein zu erfüllender Umfang der Mikrosimulation in 
den Verkehrsuntersuchungen definiert. Dennoch sind die vom Einwender genannten Kriterien in der vorliegenden 
Mikrosimulation erfüllt. Die im Rahmen des Verkehrsgutachtens erstellte Mikrosimulation dient dabei der 
Bewertung der Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes Pallottistraße / Gymnasiumstraße / Vor dem Voigtstor (L 113 
/ L 158). Die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes unterliegt dabei nicht nur dem Kfz-Verkehrsaufkommen als 
Kriterium, sondern auch dem Querungsbedarf der Fußgänger. Der Querungsbedarf der Fußgänger auf Höhe der 
Gymnasiumstraße, im Bereich der Löherstraße sowie auf Höhe der Schützenstraße wurden in der Simulation der 
Realität entsprechend durch Lichtsignalanlagen abgebildet. Die Ergebnisse der Mikrosimulation sind dem 
Anlagenband zum Verkehrsgutachten (Vgl. Verkehrsuntersuchung Bebauungsplan Nr. 68 „Pallottistraße“ in der 
Stadt Rheinbach, Stand 17.06.2020) zu entnehmen. 
 
Zu: Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 39  
Der Bebauungsplan Rheinbach Nr. 39 „Bungert“ ist am 31.08.2010 in Kraft getreten. Im Nachgang beschloss der 
Orden der Pallottiner, den vorhandenen Schulbetrieb im Bereich der Pallottistraße einzustellen. Die 
verkehrstechnische Empfehlung einer Verkehrsreduzierung im Rahmen des damaligen Gutachtens berücksichtigte 
den vorhandenen Schulbetrieb und ist nach der Nutzungsaufgabe des Schulbetriebes gegenüber der Möglichkeit 
und Notwendigkeit, die innerörtliche Nachverdichtung mit innenstadtrelevanten Nutzungen im Bereich der 
Kernstadt zu entwickeln, abzuwägen. Die Empfehlung des damaligen Gutachtens wurden nicht ignoriert, aber 
angesichts veränderter Rahmenbedingungen und Zielsetzungen einer auf die derzeitige Situation hin orientierten 
Bewertung und Gewichtung unterzogen. Die grundlegenden Zielvorstellungen zur Nachnutzung der freigezogenen 
Flächen wurden in dem vom Rat der Stadt Rheinbach beschlossenen Integrierten Handlungskonzeptes 
„Masterplan Innenstadt“ aufgenommen sowie im nachgelagerten städtebaulichen Konzept und dem darauf 
aufbauenden Rahmenplan zielgerichtet weiterentwickelt.  
 
Zu: Verkehrszunahme im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen Bungert / Standort des Vorhabens in 
Abhängigkeit des Park-Suchverkehrs 
Hierbei wird vorwiegend auf die Inhalte des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Rheinbach Nr. 74 „Pallottistraße 
– Jugendmedizinisches Zentrum“ abgestellt, welcher nicht Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplans 
Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ ist. Gleichwohl wird hierzu inhaltlich Stellung genommen: 
 
Die Kernstadt Rheinbach fasst bereits eine Vielzahl von Angeboten innerhalb eines kompakten Siedlungskörpers 
zusammen. Die daraus resultierenden kurzen Wege zwischen den verschiedenen Zielen gelten auch für 
diejenigen, die die Kernstadt mit dem eigenen Pkw anfahren, so dass sich ein Umparken innerhalb Rheinbachs 
sehr oft nicht lohnt. Die Wahl des Standortes an der Pallottistraße für das geplante Jugendmedizinische Zentrum 
folgt diesem Konzept und ist auch unter verkehrlichen Aspekten sinnvoll. Eine mögliche Nutzung des Parkplatzes 
im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen Bungert durch einen Teil der künftigen Besucherinnen und Besucher 
des geplanten Jugendmedizinischen Zentrums bedeutet nicht zwangsläufig eine höhere Frequenz 
(Stellplatzwechsel) innerhalb der öffentlichen Parkplatzflächen in diesem Bereich, da mit dem Planvorhaben keine 
weitere Herstellung der für das Planvorhaben erforderlichen Stellplatzflächen in diesem Bereich bewirkt wird. 
Insofern steht die vorhandene Kapazität des öffentlichen Stellplatzangebotes der gesamten Öffentlichkeit weiterhin 
unabhängig vom jeweiligen Ziel uneingeschränkt zur Verfügung. Grundsätzlich können die künftigen Nutzerinnen 
und Nutzer des geplanten Jugendmedizinischen Zentrums planungsrechtlich jedoch nicht dazu verpflichtet werden, 
ausschließlich die vom Vorhabenträger herzustellenden Stellplätze innerhalb des Plangebiets zu nutzen. Der 
innerörtliche Standort des Vorhabens mit unmittelbarem räumlichen Bezug zu den Geschäftslagen der 
Rheinbacher Kernstadt ist jedoch gerade aufgrund des Verbundes der verschiedenen öffentlichen Parkplätze im 
Kernstadtbereich und der privaten Stellplatzanlagen sinnvoll und geeignet, Umweg- und Mehrfachfahrten durch die 
Kombination von Aktivitäten und Erledigungen zu vermeiden. Mit dem Planvorhaben im Rahmen des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Rheinbach Nr. 74 „Pallottistraße – Jugendmedizinisches Zentrum“ soll 
dieser Verbund gleichzeitig weiter gestärkt werden, um so zu einer Verringerung möglicher zusätzlicher Fahrten 
mit vermehrtem Parkplatzwechsel beizutragen. 
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Unabhängig davon ist der für das Planvorhaben im Rahmen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Rheinbach 
Nr. 74 „Pallottistraße – Jugendmedizinisches Zentrum“ notwendige Stellplatzbedarf innerhalb der künftig privaten 
Grundstücksflächen des vorliegenden Plangebiets unterzubringen. Die verkehrliche Erreichbarkeit erfolgt 
ausschließlich über die Pallottistraße. Mit der geplanten Tiefgarage auf den Grundstücksflächen des Vorhabens 
wird der Schaffung des bauordnungsrechtlich erforderlichen Stellplatzbedarfs Rechnung getragen. Dieses 
Stellplatzangebot kann während der Warte- und Behandlungszeiten durch Begleitpersonen gleichzeitig für 
mögliche Erledigungen genutzt werden, ohne dass dafür eine Inanspruchnahme öffentlicher Stellplätze durch einen 
weiteren Stellplatzwechsel notwendig wird.  
 
Mit dem geplanten Fuß- und Radweg zwischen den Parkplatzflächen und der Pallottistraße soll lediglich die 
fußläufige Anbindung zwischen dem sog. Pallottiareal und den vorhandenen öffentlichen Stellplatzflächen im 
Bereich der Straße Bungert sowie weiterführend dem Stadtzentrum attraktiviert werden. Eine verkehrliche 
Durchfahrt, die eine Verkehrszunahme zwischen den Parkplatzflächen und der Pallottistraße bewirken würde, wird 
planungsrechtlich ausgeschlossen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bereits im Rahmen 
des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 39 „Bungert“ fußläufige Verbindungen zwischen den öffentlichen 
Verkehrsflächen Bungert und Pallottistraße favorisiert werden. In der Begründung des Bebauungsplans, Stand 06 
/ 2010 wird auf Seite 10 hierzu ausgeführt:  
 
„….Eine fußläufige Verbindung zwischen Bungert und Pallottistraße ist jedoch allein schon im Hinblick auf die 
Schülerverkehre beabsichtigt. Vorgesehen ist, dass eine fußläufige Verbindung, unmittelbar südlich des 
Geltungsbereiches, nördlich des Turnhallenneubaus eingerichtet wird. Zusätzlich besteht perspektivisch die 
Möglichkeit, über die nicht überbaubare Grundstücksfläche, westlich des neuen Erschließungsstiches und nördlich 
des Parkplatzes Bungert, eine fußläufige Anbindung bereitzustellen. Die notwendigen Flächen wären im Rahmen 
eines Flächenankaufs zu erwerben.“ 
 
Diesem Ziel wird durch die Planung im Rahmen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Rheinbach Nr. 74 
„Pallottistraße – Jugendmedizinisches Zentrum“ Rechnung getragen. Die technische Ausbauplanung der 
planungsrechtlich festgesetzten Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Zweckbestimmung Fuß- und 
Radweg wird im Rahmen des zugehörigen Durchführungsvertrages zum Bebauungsplan verbindlich geregelt.  
 
Zu: Festsetzung einer Baumreihe im Bereich geplanter Fuß- und Radwege 
Hierbei wird auf die Inhalte des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Rheinbach Nr. 74 „Pallottistraße – 
Jugendmedizinisches Zentrum“ abgestellt, welcher nicht Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplans Rheinbach 
Nr. 68 „Pallottistraße“ ist. Gleichwohl wird hierzu inhaltlich Stellung genommen: 
 
Die Festsetzung einer Baumreihe innerhalb der geplanten Fuß- und Radwege widerspricht den Anforderungen an 
die Leichtigkeit und Sicherheit des Fuß- und Radverkehrs. Die für das gesunde Wachstum und den dauerhaften 
Erhalt der Bäume notwendigen Baumscheiben würden die nutzbare Breite der Wege erheblich einschränken, so 
dass ein gefahrloser Begegnungsverkehr zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern nur unter erschwerten 
Bedingungen möglich wären. Dies entspricht jedoch nicht dem Ziel der Förderung des nicht- motorisierten 
Individualverkehrs. Eine Nutzung durch Kraftfahrzeuge soll wirksam durch verkehrsregelnde Beschilderungen und 
Sperreinrichtungen unterbunden werden. Dies kann jedoch nicht auf planungsrechtlicher Ebene festgesetzt 
werden. Die entsprechenden verkehrsrechtlichen Einbauten und Beschilderungen werden daher im Rahmen der 
technischen Ausbauplanung auf der Ebene des Durchführungsvertrages zum Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan verbindlich geregelt.  
 
Zu: Umweltauswirkungen hier: Lärm- und Schadstoffbelastung / Schadstoffmessungen 
Im Rahmen des vorliegenden Bauleitplanverfahrens wurde ein Schalltechnisches Gutachten erstellt, (Vgl. 
Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“, ISRW Dr.-Ing. Klapdor 
GmbH, Stand 26.08.2020), welches die Einwirkungen sämtlicher relevanter Geräuschquellen auf das Plangebiet 
untersucht und erforderliche Schallschutzmaßnahmen aufzeigt. Darüber hinaus wurden die planbedingten 
Auswirkungen des Verkehrslärms auf die schutzbedürftigen Bestandsnutzungen im näheren Umfeld untersucht. 

In Hinblick auf die möglichen Auswirkungen der Planung auf die Bestandsnutzungen im näheren Umfeld geht aus 
dem Ergebnis der Untersuchung hervor, dass das planbedingt zusätzlich entstehende Verkehrsaufkommen für die 
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bestehenden schutzbedürftigen Nutzungen im Bereich der Schützenstraße außerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ tags / nachts jeweils zu einer Erhöhung des vorhandenen 
Geräuschniveaus um bis zu 2 dB(A) führt. Im Bereich der Pallottistraße ist durch das planbedingt zusätzlich 
entstehende Verkehrsaufkommen außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 68 
„Pallottistraße“ für die schutzbedürftigen Nutzungen von einer Erhöhung des vorhandenen Geräuschniveaus tags 
/ nachts von 4 dB(A) / 5 dB(A) auszugehen (vgl. Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 
68 „Pallottistraße“, ISRW Dr.-Ing. Klapdor GmbH, Stand 26.08.2020, Anlage 3.3). Die einzuhaltenden 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Mischgebiete (MI) und Allgemeine Wohngebiete (WA) werden jedoch 
für die schutzbedürftigen Bestandsnutzungen, ausgelöst durch das planbedingt zusätzlich entstehende 
Verkehrsaufkommen, eingehalten. Die ausführlichen Ergebnisse einschließlich graphischer Darstellungen und 
Tabellenwerte sind dem Schalltechnischen Gutachten zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“, 
ISRW Dr.-Ing. Klapdor GmbH, Stand 26.08.2020, einschließlich den zugehörigen Anlagen zu entnehmen.  
 
Zudem wurde im Rahmen des Bauleitplanverfahrens eine Luftschadstoffuntersuchung durchgeführt (siehe Peutz 
Consult GmbH, hier: Luftschadstoffuntersuchung zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“, Stand 
17.04.2020, Druckdatum 17.06.2020). Die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnungen aus dem Gutachten Büro 
Peutz, Luftschadstoffuntersuchung zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ vom 17.06.2020, zeigen, 
dass im Prognosenullfall die Grenzwerte der 39. BImSchV (Jahresmittelwerte NO2, PM10 und PM2,5, 
Kurzzeitgrenzwerte für PM10 und NO2) an allen Beurteilungsorten eingehalten werden. Die höchsten Belastungen 
treten hierbei aufgrund der engen Straßengeometrie und der hohen Emissionsdichte im westlichen Abschnitt der 
Straße Vor dem Voigtstor auf. Im Vergleich zum Prognosenullfall steigen im Planfall die Verkehrsmengen und 
hiermit auch die freigesetzten Luftschadstoff-Emissionsmengen. Des Weiteren verändern sich durch die 
hinzutretenden Bebauungen die Belüftungsverhältnisse. Durch diese Veränderungen steigen die 
Luftschadstoffkonzentrationen in Teilbereichen des Untersuchungsgebietes leicht an, in anderen Bereichen ist 
hingegen eine leichte Verbesserung der Belastungssituation zu erwarten. Die in der 39. BImSchV definierten 
Grenzwerte (Jahresmittelwerte NO2, PM10 und PM2,5, Kurzzeitgrenzwerte für PM10 und NO2) werden jedoch 
auch nach Realisierung des Planvorhabens unterschritten. 
 
Die genauen Berechnungsergebnisse sind dem Fachgutachten der Peutz Consult GmbH, hier: 
Luftschadstoffuntersuchung zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“, Stand 17.04.2020, 
Druckdatum 17.06.2020 auf den Seiten 24 - 31 zu entnehmen. Aufgrund der Einhaltung die Grenzwerte der 39. 
BImSchV, bezogen auf die Jahresmittelwerte NO2, PM10 und PM2,5 und die Kurzzeitgrenzwerte für PM10 und 
NO2 sind planungsrechtlich keine Vorkehrungen in Hinblick auf mögliche planbedingte Beeinträchtigungen der 
Luftqualität erforderlich. 
 
Zu: Standortwahl des Vorhabens 
Hierbei wird auf die Inhalte des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Rheinbach Nr. 74 „Pallottistraße – 
Jugendmedizinisches Zentrum“ abgestellt, welcher nicht Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplans Rheinbach 
Nr. 68 „Pallottistraße“ ist. Gleichwohl wird hierzu inhaltlich Stellung genommen: 
 
Die nutzungsorientierte Entwicklung des Vorhabens sowie die weitere Wohnbauentwicklung östlich der 
Pallottistraße folgt dem Leitgedanken einer Stadt der kurzen Wege, die als wesentlicher Baustein für eine 
Reduktion der innerörtlichen Mobilität gilt. Eine verkehrssparsame Siedlungsentwicklung bedeutet in erster Linie 
nicht, Verkehr mit dem privaten Pkw zu unterbinden, sondern die Zahl und die Länge notwendiger Wege zu 
verringern sowie eine Infrastruktur zu schaffen, mittels derer reduzierte Wege zu Fuß, mit dem Rad und mit dem 
öffentlichen Nahverkehr zurückgelegt werden können. Wenngleich die geplanten Ansiedlungen entlang der 
Pallottistraße weiteren Kraftfahrzeugverkehr auslösen, wäre die Standortwahl außerhalb des bestehenden 
Siedlungskörpers in Bezug auf das Ziel einer allgemeinen Verkehrsreduktion die weniger geeignete Maßnahme 
und Strategie, da sich durch dezentrale Lagen Wegelängen ggf. erhöhen und die Erforderlichkeit der Nutzung des 
Pkw aufgrund nicht vollständig ausreichender Angebote hinsichtlich des ÖPNV sowie von Fuß- und 
Radweganbindungen wahrscheinlicher werden. 
 
Bei der Alternativenprüfung wurden verschiedene Grundstücksflächen geprüft. In der Begründung zum 
Bebauungsplan Rheinbach Nr. 74 „Pallottistraße“ Jugendmedizinisches Zentrum, wird jedoch nicht dargestellt, 
dass geeignetere Standorte für das Planvorhaben vorhanden seien. Als mögliche belastbare Alternative zum 

Anlage 07



Anregungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB  
Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 "Pallottistraße"  

 

Seite 23 von 70 
 

vorliegenden Standort konnten lediglich die Flächen des vorhandenen Krankenhauses im Bereich der 
Grabenstraße identifiziert werden. Die Grundstücksflächen werden jedoch derzeit baulich genutzt und stehen nicht 
zum Verkauf oder zur Verpachtung an. Andere fiktive dezentrale Standorte wurden verworfen, da sich diese nicht 
in einer städtebaulich integrierten Lage und somit für den nicht motorisierten Individualverkehr in keiner 
erreichbaren Lage befinden.  
 
Ein Standort östlich der Pallottistraße im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ 
stellt aus Sicht der Verwaltung im Vergleich zum Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 74 keine geeignetere 
Alternative dar. Das Vorhaben würde weiter von den Geschäftslagen der Kernstadt entfernt errichtet werden, ohne 
dass hierdurch grundsätzlich andere Verkehrswege beaufschlagt würden. Zusätzlich wäre eine geeignete Nutzung 
für die Flächen des vorliegenden Plangebiets zu identifizieren, welche zwischen der bestehenden Wohnbebauung 
und den benachbarten Turnhallen einschließlich potentieller Lärmbeeinträchtigungen durch den Sport- und 
Veranstaltungsbetrieb vermittelt. Unabhängig davon wäre auch für eine Alternativnutzung des Plangebiets die 
Entstehung einer vorhabenbedingten Verkehrsentwicklung zu berücksichtigen.  
 
Zu: verkehrlicher Verträglichkeit des Vorhabens  
Die Stellungnahme des Petenten bezieht sich gleichermaßen auf den Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 
„Pallottistraße“ und den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Rheinbach Nr. 74 „Pallottistraße - 
Jugendmedizinisches Zentrum“.  
 
Aufgrund der zusätzlich zu erwartenden Verkehre, resultierend aus den Zielen der Planung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Rheinbach Nr. 74 "Pallottistraße - Jugendmedizinisches Zentrum" sowie 
der vorliegenden Planung zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ ist auch durch eine künftige 
Signalisierung des Knotenpunktes Pallottistraße / Gymnasiumstraße (L 113) / Vor dem Voigtstor (L 113 / L 158) 
keine wesentliche Verbesserung des Verkehrsflusses in den kritischen Spitzenstunden erreichbar. Durch die 
angestrebte Signalisierung des Knotenpunktes wird jedoch technisch steuernd Einfluss auf die möglichen 
Rückstauentwicklungen von Seiten der Pallottistraße und der Gymnasiumstraße auf die Straße Vor dem Voigtstor 
(L 113 / L 158) sowie von der Straße Vor dem Voigtstor in die Pallottistraße genommen, so dass vor dem 
Hintergrund der vorhabenunabhängigen allgemeinen Zunahme des Verkehrs im Innenstadtbereich als auch durch 
den Einfluss der verkehrlichen Entwicklungen, resultierend aus den Zielen des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Rheinbach Nr. 74 "Pallottistraße - Jugendmedizinisches Zentrum" sowie des benachbarten 
Bebauungsplans Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ hierbei das verkehrliche Zu- und Abflussgeschehen im Bereich 
des Knotenpunktes entsprechend technisch vertretbar umsetzbar ist.  
 
Die Feststellung des Petenten, dass sich die Wartezeiten (Verlustzeiten) durch die Ampelanlage erhöhen ist richtig, 
gleichzeitig kann jedoch, wie bereits dargestellt, der Abfluss aus den Nebenrichtungen gesichert abfließen. In 
diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass der Umbau des Knotenpunktes von einem 
vorfahrtgeregelten Knotenpunkt hin zu einem signalisierten Knotenpunkt zur Folge hat, dass Wartezeiten anders 
bewertet werden. Entsprechend des Handbuchs für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) werden 
an signalisierten Knotenpunkten längere Wartezeiten akzeptiert. Diese Bewertung ergibt sich aus der gesicherten 
Führung aller Knotenpunktströme. Insbesondere Nebenrichtungen sind zum Einfahren in den Knotenpunkt nicht 
von Zeitlücken im Hauptstrom abhängig, sodass längere Wartezeiten während der Rotphase akzeptiert werden.  
 
Im Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ wurde die Überprüfung der 
Leistungsfähigkeit der Knoten überschlägig mittels Festzeitprogrammen für die Ampelanlage vorgenommen. Die 
präzise Steuerung der Ampelanlage ist in der dem Bauleitplanverfahren nachfolgenden detaillierten 
Entwurfsplanung für den Straßenausbau und einer vollständigen Lichtsignalanlagenplanung zu konkretisieren. Mit 
einer verkehrsabhängig gesteuerten Ampelanlage können ggf. bessere Ergebnisse erzielt werden.  
 
Zu den Hintergünden der geplanten Verkehrslenkung mit Unterbindung der Durchfahrtsmöglichkeit und 
resultierender verkehrlicher Verlagerung an den Knotenpunkt Stadtpark / Neugartenstraße wird auf den 
vorhergehenden Abschnitt: Alternative Verkehrsabwicklung über den Knotenpunkt Stadtpark / Neugartenstraße 
verwiesen. 
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Zu: Maßnahmen zur Entlastung der Innenstadt 
Die Stadt Rheinbach hat in der Vergangenheit bereits Maßnahmen zur Verkehrslenkung, zur 
Parkraumbewirtschaftung und zur Förderung der nicht motorisierten Mobilität unternommen. Ziel hierbei war eine 
Entlastung des Kernstadtbereiches hinsichtlich des Pkw-Verkehrs. Gleichzeitig ist jedoch stadtintern über den 
Zeitraum der letzten 20 Jahre ein Bevölkerungswachstum um ca. 4.000 Einwohner sowie eine weitere 
Siedlungsentwicklung im Wohn- und Gewerbeflächenbereich zu verzeichnen. Zu dieser Entwicklung tritt eine 
allgemeine Zunahme der in NRW zugelassenen Pkw um 10 % und eine in etwa ebenso große Steigerung der 
gefahrenen Personenkilometer in diesem Zeitraum hinzu. Die bisher erfolgten Entlastungen der Kernstadt werden 
demnach teilweise durch die weiter zunehmende Mobilitätsnachfrage nivelliert. Angesichts der von der Stadt 
Rheinbach anerkannten Notwendigkeit zur weiteren Auseinandersetzung mit den verkehrlichen Belangen im 
Kernstadtbereich soll die langfristige Verkehrslenkung im Rahmen des aufzustellenden integrierten 
Verkehrsentwicklungsplans (VEP) behandelt werden. Der VEP soll verkehrsarten- und verkehrsmittelübergreifend 
alle Belange betrachten und ein Leitbild für die künftige Entwicklung im Bereich Verkehr abbilden. Gegenwärtig 
sind jedoch weiterhin für alle Bauvorhaben Kfz- Stellplätze entsprechend dem Bedarf nachzuweisen. Auch bei 
einem vergleichsweise günstigen Modal-Split für die Stadt Rheinbach werden immer noch knapp über 50 % der 
Wege mit dem privaten Kraftfahrzeug zurückgelegt. Eine Erreichbarkeit des Vorhabens mit dem privaten 
Kraftfahrzeug wird daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt als unabdingbar angesehen. 
 
Mit der Entwicklung der Bauleitpläne Rheinbach Nr. 74 "Pallottistraße - Jugendmedizinisches Zentrum", Rheinbach 
Nr. 68 „Pallottiareal“ und Rheinbach Nr. 4 „Peppenhovener Straße“, 2. Änderung für den Bereich Leberstraße, 
Kettelerstraße, Keramikerstraße und Aachener Straße wird im Kernstadtbereich eine Stadtentwicklung ermöglicht, 
welche die vorhandenen und geplanten Wohnnutzungen, die bestehenden Einzelhandels- und 
Dienstleistungsnutzungen sowie vorhandene und künftige Kultur- und Freizeitangebote weiter miteinander 
verknüpft, so dass sich diese Bereiche in ihrer Attraktivität und Zukunftssicherheit gegenseitig verstärken. Die 
Entstehung insbesondere von Wohnbauflächen in der Rheinbacher Kernstadt entspricht dem Ziel der „Stadt der 
kurzen Wege“, da sich hier auch die wesentlichen Infrastruktureinrichtungen befinden. Eine losgelöste Ableitung 
der zukünftigen Bebauung und weiteren Stadtentwicklung allein aus der Verkehrsmenge und dem gegenwärtigen 
Verkehrsverhalten heraus ist dabei nicht zielführend. Unabhängig davon sollen mittels der Aufstellung des 
integrierten Verkehrsentwicklungsplans (VEP) die langfristige Verkehrslenkung verkehrsarten- und 
verkehrsmittelübergreifend in der Kernstadt erarbeitet sowie mittels des Lärmaktionsplans, Stufe 3, mögliche 
Defizite in Hinblick auf die bestehenden Lärmauswirkungen herausgearbeitet und entsprechend behandelt werden, 
um so den vorhandenen und künftigen Anforderungen, die sich aus verkehrlicher Sicht heraus ergeben, in der 
Stadtentwicklung entsprechend Rechnung zu tragen.  
 
Den Anregungen der mit Schreiben vom 10.12.2019 eingegangenen Stellungnahme A 1.03 hinsichtlich der 
Änderung der Verkehrsverteilung, der Wahl eines anderen Vorhabenstandortes und der Durchführung 
weiterer Untersuchungen in Bezug auf eine verträgliche Verkehrsmenge wird nicht gefolgt. Der Anregung 
zur Untersuchung möglicher vorhabenbedingter Mehrbelastungen in Hinblick auf Luftschadstoffe und 
Verkehrslärm wurde mittels Einholung von Fachgutachten im Vorfeld des geplanten Offenlagebeschlusses 
gefolgt. Die redaktionellen Anmerkungen hinsichtlich des Titels des Verkehrsgutachtens und eines 
Tippfehlers im Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ wurden im 
Vorfeld des geplanten Offenlagebeschlusses redaktionell angepasst. Die sonstigen Darstellungen der mit 
Schreiben vom 10.12.2019 eingegangenen Stellungnahme A 1.03 werden zur Kenntnis genommen. 
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A 1.04 Einwender 4 

Hier: Schreiben vom 07.12.2019 
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Beschlussentwurf zu A1.04: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 07.12.2019 eingegangene Stellungnahme 
A1.04 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Petenten befürchten, dass die geplante Brücke über den Gräbbach, welche als Ersatzbauwerk für die baulich 
nicht mehr verkehrssichere Brücke zum Zwecke der Wiederherstellung der fußläufigen Verbindung zwischen den 
Flächen des Plangebiets und dem Drosselweg vorgesehen ist, zu einem Schleichweg für Zweiradfahrer von der 
Straße vor dem Voigtstor/ Koblenzer Straße durch das Plangebiet und über den Drosselweg zur Luhrheck wird. Da 
zudem zu erwarten sei, dass der Drosselweg mit der Öffnung der neuen Brücke über den Gräbbach wieder als 
Schulweg für viele Schülerinnen und Schüler zum St. Josefs-Gymnasium genutzt werde, sei eine Überlastung des 
eher schmalen Drosselweges zu befürchten. Hierzu kann ausgeführt werden, dass die Wegeanbindung über die 
Festsetzung Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, Zweckbestimmung: Fuß- und Radverkehr bestimmt 
wird. Dies schließt den motorisierten Zweiradverkehr aus. Gleichzeitig soll durch die unmittelbare Anbindung dieser 
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Flächen an die bestehenden Fuß- und Radwegeanbindungen der weiteren Vernetzung des innerörtlichen Fuß- und 
Radwegenetzes Rechnung getragen werden.  
 
Kritisiert wird von den Petenten zudem die geplante Lage einer möglichen Brücke. Würde diese so positioniert, 
dass sie am äußersten rechten Rand in den Wendehammer am nördlichen Ende des Drosselweges einmünde, so 
müsste dieser Wendehammer von Zweiradfahrern voll überquert werden, was zu Problemen mit dem 
Begegnungsverkehr und zu Gefährdungen der Fußgänger und Radfahrer führen könne. Deshalb sei es nach 
Auffassung der Petenten besser, diese so zu positionieren, dass sie in der Mitte des Wendehammers auf den 
Drosselweg träfe. Hierzu ist anzumerken, dass eine mittige Positionierung für den Begegnungsfall ungeeignet ist, 
da die Zweiradfahrer dann mittig in die Straßen- bzw. Wendehammermitte einfahren. Auf Grundlage der Planung 
wird der Verkehrsteilnehmer jedoch konsequent einseitig auf der Ostseite in den vorhandenen Wendehammer 
geführt. Dies trägt einer Reduktion möglicher Gefahrensituationen vor dem Hintergrund der Sichtbarkeit der 
verschiedenen Verkehrsteilnehmer Rechnung. Im Sinne des Rechtsverkehrs gem. StVO werden Fußgänger und 
Radfahrer durch den in den Drosselweg einfahrenden Kfz-Verkehr mit Sichtbeziehung zum Brückenbauwerk 
sowohl in Fahrtrichtung als auch entgegenkommend während der Fahrt und in Vorbereitung des möglichen 
Wendemanövers so frühzeitig wahrgenommen.    
 
Die Petenten fürchten schließlich, dass die Brücke nicht nur von Radfahrern, sondern auch von stärker 
motorisierten Zweirädern genutzt werden kann. Sie befürchten eine daraus resultierende Lärmbeeinträchtigung 
und eine mögliche Gefährdung der Schülerinnen und Schüler des St. Josefs-Gymnasiums auf ihrem Schulweg. 
Vor diesem Hintergrund fordern sie, dass eine mögliche Brücke durch geeignete technische Vorkehrungen so 
gestaltet wird, dass ihre Nutzung durch motorisierte Fahrzeuge, außer Elektrofahrrädern, unmöglich gemacht wird. 
Hierzu ist auszuführen, dass eine mögliche Durchfahrt für den motorisierten Zweiradverkehr auf Grundlage der 
getroffenen Festsetzungen nachfolgend verkehrsrechtlich durch entsprechende Kennzeichnungen unterbunden 
werden kann. Die verkehrsrechtliche Anordnung können jedoch nicht auf der Ebene des Bebauungsplans 
festgesetzt werden, sondern erfolgen im Nachgang an das Planverfahren nach Abschluss der geplanten 
Realisierung des Brückenbauwerks. Sofern nach Inbetriebnahme unzumutbare Umstände eintreten, die neben der 
Beschilderung weitere technische Einbauten zur Vermeidung einer möglichen Durchfahrt für motorisierte 
Zweiradfahrer erforderlich werden lassen, so können diese im Nachgang unter Berücksichtigung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes aller Verkehrsteilnehmer, wie z.B. auch Radfahrer mit Kinderfahrradanhängern, 
Senioren mit Mobilitätshilfen usw., baulich realisiert werden.  
 
Den Darstellungen der mit Schreiben vom 07.12.2019 eingegangene Stellungnahme A 1.04 zur 
Verlagerungsnotwendigkeit des geplanten Brückenbauwerks sowie zur Begrenzung der 
Nutzungsmöglichkeiten im Sinne der Realisierung von technischen Einbauten zur Vermeidung der 
Durchfahrt für motorisierte Zweiräder auf der Ebene des Bauleitplanverfahrens wird nicht gefolgt. Die 
sonstigen Darstellungen der mit Schreiben vom 07.12.2019 eingegangene Stellungnahme A 1.04 werden 
zur Kenntnis genommen.  
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A 1.05 Einwender 5 

Hier: Schreiben vom 20.03.2018  

Es wird seitens der Verwaltung darauf hingewiesen, dass das Schreiben außerhalb der Frist zur 

frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 3 (1) und 4 (1) BauGB eingegangen ist.  
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Beschlussentwurf zu A1.05: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 20.03.2018 eingegangene Stellungnahme 
A1.05 wie folgt zu entscheiden: 
 
Der Anregung des Petenten hinsichtlich der Aufnahme von Festsetzungen zum Zwecke der planungsrechtlichen 
Berücksichtigung der vorhandenen Nutzung wurde insofern Rechnung getragen, als dass gemäß dem Ergebnis 
der Schalltechnischen Untersuchung im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ (Vgl. 
Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“, ISRW Dr.-Ing. Klapdor 
GmbH, Stand 26.08.2020) innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ 
im Nahbereich der benachbarten Anlagen der St. Sebastianus und St. Hubertus Schützenbruderschaft 1313 
Rheinbach e. V. passive und aktive (immissionsreduzierende) Schallschutzmaßnahmen festgesetzt wurden, die im 
Rahmen der Realisierung der hinzutretenden baulichen Nachverdichtung entsprechend umzusetzen sind. Auf 
Grundlage der getroffenen Festsetzungen kann künftigen immissionsschutzrechtliche Konflikten zwischen der 
vorhandenen Nutzung im Bereich der Schützenstraße und den hinzutretenden Nutzungen im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans vorgebeugt werden. Der St. Sebastianus und St. Hubertus Schützenbruderschaft 1313 
Rheinbach e. V. wurde von Seiten der Verwaltung im Nachgang des Schreibens vom 20.03.2018 bereits schriftlich 
die planungsrechtlich erforderliche Berücksichtigung der bestehenden Nutzung im Rahmen des anstehenden 
Planverfahrens mitgeteilt. 
 
Der Anregung in der mit Schreiben vom 20.03.2019 eingegangenen Stellungnahme A 1.05 hinsichtlich der 
Aufnahme von Festsetzungen zum Zwecke der planungsrechtlichen Berücksichtigung der vorhandenen 
Nutzung wurde mittels Festsetzung von passiven und aktiven (immissionsreduzierenden) 
Schallschutzmaßnahmen, bezogen auf die hinzutretenden Nutzungen, gefolgt. Die sonstigen 
Darstellungen der mit Schreiben vom 20.03.2019 eingegangenen Stellungnahme A 1.05 werden zur 
Kenntnis genommen.  
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B) Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB  

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Der Rat der Stadt Rheinbach nimmt davon Kenntnis, dass während der frühzeitigen Beteiligung zum Planverfahren 
nachfolgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange eine Stellungnahme abgegeben haben, über die 
zu entscheiden ist. 
 

B 1.01 Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund 

Hier: Schreiben vom 05.11.2019 

 

 

 

Beschlussentwurf zu B 1.01: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 05.12.2019 eingegangene Stellungnahme 
B 1.01 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Belange der Amprion GmbH sind nicht betroffen. Die weiteren Versorgungsträger wurden im Zuge des 
Bauleitplanverfahrens mit beteiligt. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 05.11.2019 eingegangene 
Stellungnahme B1.01 der Amprion GmbH ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 07



Anregungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB  
Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 "Pallottistraße"  

 

Seite 31 von 70 
 

B 1.02 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 

Fontaingraben 200, 53123 Bonn 

Hier: Schreiben vom 07.11.2019 
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Beschlussentwurf zu B 1.02: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 07.11.2019 eingegangene Stellungnahme B 
1.02 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Belange der Bundeswehr werden durch die vorliegende Planung, Stand: frühzeitige Beteiligung zum 
Bebauungsplanverfahren, nicht beeinträchtigt. Auf Grundlage der planungsrechtlichen Festsetzungen können 
Gebäude mit einer Höhe von mehr als 30 m über dem natürlich anstehenden Gelände ausgeschlossen werden. 
Eine nochmalige Vorlage der Planunterlagen im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens im Anschluss an das 
Bauleitplanverfahren ist daher nicht erforderlich. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 04.11.2019 eingegangene 
Stellungnahme B1.02 des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.03 Landesbetrieb Straßenbau, Abteilung Betrieb und Verkehr, Jülicher Ring 101-103, 53879 

Euskirchen 

Hier: Schreiben vom 13.11.2019 
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Beschlussentwurf zu B 1.03: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 13.11.2019 eingegangene Stellungnahme B 
1.03 wie folgt zu entscheiden: 
 
Im Nachgang des geplanten Offenlagebeschlusses des vorliegenden Bebauungsplans soll von Seiten der Stadt 
Rheinbach mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW als zuständigem Straßenbaulastträger eine 
Verwaltungsvereinbarung hinsichtlich des leistungsfähigen Umbaus des Knotenpunkts vor dem Voigtstor (L 113 / 
L 158) / Gymnasiumstraße (L 113) / Pallottistraße geschlossen werden. Hierdurch soll die notwendige rechtliche 
Grundlage für den erforderlichen verkehrlichen Ausbau der öffentlichen Verkehrsflächen im Bereich des 
Knotenpunkts geschaffen werden. Die Kosten des anstehenden Knotenpunkt-Umbaus sollen dabei entsprechend 
den Ergebnissen des vorliegenden Verkehrsgutachtens gewichtet und den hinzutretenden verkehrswirksamen 
Nutzungen im Geltungsbereich der Bebauungspläne, vorhabenbezogener Bebauungsplan Rheinbach Nr. 74 
„Pallottistraße – Jugendmedizinisches Zentrum“ und Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ zugeordnet werden. Zur 
Sicherung der jeweiligen Kostentragung werden von Seiten der Stadt Rheinbach mit den beteiligten 
Grundstückseigentümern entsprechende vertragliche Vereinbarungen geschlossen. Der Umbau des Knotenpunkts 
soll demnach zeitnah angestrebt werden. 
 
Der aufgezeigte Verzicht des Straßenbaulastträgers auf eine Ablöse der Mehrkosten der Unterhaltung wird von 
Seiten der Stadt Rheinbach begrüßt. Hinsichtlich der vorhandenen Lärmsituation auf den Landesstraßen L 113 / L 
158 ist anzumerken, dass der betreffende Straßenabschnitt bereits heute, ohne Planverwirklichung, 
Lärmbeeinträchtigungen aufweist, die eine Lärmminderung seitens des Straßenbaulastträgers auslösen. Entlang 
der Straßen Vor dem Voigtstor / Koblenzer Straße (L 113 / L 158) werden im Geltungsbereich des vorliegenden 
Bebauungsplans Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ planungsrechtlich Maßnahmen gegen Verkehrslärm in Form 
passiver Schallschutzmaßnahmen vorgesehen. 
 
Die Darstellungen der mit Schreiben vom 13.11.2019 eingegangenen Stellungnahme B1.03 des 
Landesbetriebs Straßenbau NRW hinsichtlich der zu schließenden Verwaltungsvereinbarung zwischen 
dem Landesbetrieb Straßenbau NRW und der Stadt Rheinbach werden berücksichtigt. Die sonstigen 
Darstellungen werden zur Kenntnis genommen.  
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B 1.04 Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 (Verkehr – integrierte Gesamtverkehrsplanung), 

Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln 

Hier: Schreiben vom 15.11.2019 

 

 
 

 

Beschlussentwurf zu B1.04: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 15.11.2019 eingegangene Stellungnahme 
B1.04 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Belange des Dezernats 25 (Verkehr – integrierte Gesamtverkehrsplanung) der Bezirksregierung Köln sind 
durch die vorliegende Planung, Stand: frühzeitige Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren, nicht betroffen. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 15.11.2019 eingegangene 
Stellungnahme B1.04 der Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 (Verkehr – integrierte 
Gesamtverkehrsplanung) ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.05 Rhein-Sieg-Kreis, Brandschutzdienststelle, Amt 38.10, Postfach 15 51, 53705 Siegburg 

Hier: Schreiben vom 21.11.2019 
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Beschlussentwurf zu B1.05: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 21.11.2019 eingegangene Stellungnahme 
B1.05 wie folgt zu entscheiden: 
 
Zu 1.: 
Die erforderliche Löschwassermenge von 96 m³/h wird in einem Radius von 300 m bereitgestellt. Die 
nächstgelegene Entnahmestelle ist in einer Entfernung von maximal 100 m vorhanden. 
 
Zu 2.: 
Die Beschilderung gemäß DIN 4066 ist bereits vorhanden. 
 
Zu 3.: 
Die Pallottistraße als die das Plangebiet im Wesentlichen erschließende öffentliche Verkehrsfläche ist in ihrem 
derzeitigen Ausbauzustand dazu geeignet, die für die Feuerwehr erforderliche Achslast abzubilden. Die verkehrlich 
konfliktfreie Erreichbarkeit für Rettungsfahrzeuge kann nach derzeitigem Sachstand gesichert werden. Im Zuge 
des anstehenden verkehrlichen Ausbaus der öffentlichen Verkehrsflächen und der Anlage hinzutretender 
öffentlicher verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmungen werden die Vorgaben der Musterrichtlinie über die 
Flächen für die Feuerwehr, Stand Februar 2007, mitberücksichtigt. 
 
Zu 4.: 
Die Prüfung hinsichtlich der baulichen Voraussetzung, betreffend die Sicherung des zweiten Rettungsweges, die 
Sicherung ausreichend breiter Hauszugänge für den Rettungsfall sowie deren Kennzeichnungspflicht sind 
Bestandteil des bauordnungsrechtlichen Prüfverfahrens im Rahmen der Baugenehmigung. Festsetzungen im 
Rahmen des Bebauungsplans sind hierzu nicht möglich. Die mögliche Einrichtung einer befahrbaren 
Feuerwehrzufahrt für Gebäude mit einer Entfernung ab 50 m Entfernung zu den angrenzenden öffentlichen 
Verkehrsflächen und den öffentlichen Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmungen wird im Rahmen der 
technischen Ausbauplanung mitberücksichtgt. Die Prüfung wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
vorgenommen. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 21.11.2019 eingegangene 
Stellungnahme B1.05 des Rhein-Sieg-Kreises, Brandschutzdienststelle, Amt 38.10, ist keine 
Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.06 RSAG AöR, Qualitätssicherung, Pleiser Hecke 4, 53721 Siegburg 

Hier: Schreiben vom 18.11.2019 

 
 
Beschlussentwurf zu B1.06: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 18.11.2019 eingegangen Stellungnahme 
B1.06 wie folgt zu entscheiden: 
 
In Bezug auf die Abfallentsorgung werden im der Rahmen der vorliegenden Planung, Stand: frühzeitige Beteiligung 
zum Bebauungsplanverfahren, keine Bedenken erhoben. Der Verweis auf die sicherheitstechnischen 
Anforderungen wird zur Kenntnis genommen und bei der Erschließungsplanung im weiteren Verfahrensverlauf mit 
beachtet.  
 
Der Verweis auf die sicherheitstechnischen Anforderungen gem. DGUV-Information 214-033 wird bei der 
Erschließungsplanung mit beachtet. Die sonstigen Inhalte der Stellungnahme der mit Schreiben vom 
18.11.2019 eingegangenen Stellungnahme B1.06 der RSAG werden zur Kenntnis genommen. 
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B 1.07 PLEDOC GmbH, Gladbecker Straße 404, 45326 Essen 

Hier: Schreiben vom 21.11.2019 
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Beschlussentwurf zu B1.07: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 21.11.2019 eingegangene Stellungnahme 
B1.07 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Belange der von der PLEDOC vertretenen Leitungsträger sind nicht betroffen. Im Zuge des weiteren 
Planverfahrens im Nachgang der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB erfolgten geringfügige Erweiterungen des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplanens. Das Unternehmen wird daher, gemäß der Stellungnahme des 
Unternehmens, im weiteren Planverfahren weiter mit beteiligt.  
 
Das Unternehmen wird aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten geringfügigen Erweiterungen des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans im weiteren Planverfahren mit beteiligt. Die sonstigen 
Darstellungen mit Schreiben vom 21.11.2019 eingegangenen Stellungnahme B1.07 der PLEDOC GmbH der 
Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen.  
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B 1.08 Vodafone GmbH, D2-Park 5, 40878 Ratingen 

Hier: Schreiben vom 22.11.2019 

 

 

 
 
Beschlussentwurf zu B1.08: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 22.11.2019 eingegangene Stellungnahme 
B1.08 wie folgt zu entscheiden: 
 
Aufgrund der Darstellungen der Stellungnahme des Unternehmens ist nicht von einer Betroffenheit von Anlagen 
des Unternehmens durch die vorliegende Planung, Stand: frühzeitige Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren, 
auszugehen. Der Hinweis auf einen möglichen Netzausbau innerhalb des Plangebiets betrifft die 
Erschließungsplanung im Anschluss an das Bauleitplanverfahren. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 22.11.2019 eingegangene 
Stellungnahme B1.08 der Vodafone GmbH ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.09 Gemeinde Alfter, Bodenmanagement und Bauverwaltung, Am Rathaus 7, 53347 Alfter 
Hier: Schreiben vom 25.11.2019 

 

 
 
Beschlussentwurf zu B1.09: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 25.11.2019 eingegangene Stellungnahme 
B1.09 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Belange der Gemeinde Alfter werden durch die vorliegende Planung, Stand: frühzeitige Beteiligung zum 
Bebauungsplanverfahren, nicht berührt. Anregungen oder Bedenken zur vorliegenden Planung werden nicht 
vorgebracht.  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 25.11.2019 eingegangene 
Stellungnahme B1.09 der Gemeinde Alfter ist keine Beschlussfassung erforderlich.  
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B 1.10 e-regio GmbH & Co. KG, Rheinbacher Weg 10, 53881 Euskirchen 

Hier: Schreiben vom 28.11.2019 

 

 

 

Beschlussentwurf zu B 1.10: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 28.11.2019 eingegangene Stellungnahme B 
1.10 wie folgt zu entscheiden: 
 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich Anlagen des Unternehmens. Es werden jedoch 
keine Bedenken des Unternehmens gegen die vorliegende Planung, Stand: frühzeitige Beteiligung, vorgebracht, 
sofern der Bestand der Leitungsanlagen gewährleistet wird.  

Im Zuge der technischen Ausbauplanung im Nachgang des Planverfahrens erfolgt eine separate Leitungsabfrage. 
In diesem Zusammenhang kann die Möglichkeit der Erweiterung des vorhandenen Erdgasversorgungsnetzes von 
Seiten der Pallottistraße oder der Schützenstraße mitberücksichtigt werden. Die Hinweise hinsichtlich der 
Verlegung von Versorgungsleitungen, wie die Bündelung der Leitungen in den Nebenanlagen (Gehwege, 
Parkstreifen oder Ähnliches), die Berücksichtigung der erforderlichen Breite dieser Nebenanlagen zum Zwecke der 
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Wahrung der Sicherheitsabstände untereinander (Richtmaß Mindestbreite von 1,50 m für Gas-, Wasser-, Strom- 
und Kommunikationsleitungen) sowie die Wahrung der Sicherheitsabstände Mindestabstände zu eventuellen 
Nachwärmeversorgungsleitungen werden im Rahmen der technischen Ausbauplanung im Anschluss an das 
Bauleitplanverfahren mit berücksichtigt. Um u.a. langfristig mögliche Beeinträchtigungen von Versorgungsleitungen 
innerhalb der geplanten öffentlichen Verkehrsflächen hinsichtlich möglicher dynamischer und statischer 
Belastungen durch Baumwurzeln zu vermeiden, wurden die Anregungen zur Vermeidung der Verwendung der 
genannten Baumarten, mit Ausnahme der Baumart Spitzahorn, im Zuge der Festsetzungen zur Begrünung der 
geplanten öffentlichen Verkehrsflächen ebenfalls mitberücksichtigt. Die Verwendung der Baumart Spitzahorn soll 
weiterhin aufrechterhalten werden, da sich der Ausschuss für Stadtentwicklung: Umwelt, Planung und Verkehr der 
Stadt Rheinbach für eine grundsätzliche Verwendung dieser Baumart innerhalb neu zu überplanender öffentlicher 
Flächen ausgesprochen hat. Ziel hierbei ist ein künftig möglichst gleichartiges bzw. ähnliches städtebauliches 
Erscheinungsbild der Durchgrünung im öffentlichen Raum zu erhalten. 

Der Hinweis, dass eventuell geplante Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere das Anpflanzen von Bäumen, 
grundsätzlich außerhalb von Leitungstrassen anzustreben sind, wird zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan 
wird gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt. Aufgrund der hierfür geltenden 
gesetzlichen Regelungen sind im Zusammenhang mit den geplanten innerörtlichen 
Nachverdichtungsmöglichkeiten keine externen oder internen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.  
 
Die Anregungen zum Ausschluss der genannten Baumarten wurden, mit Ausnahme der Verwendung der 
Baumart: Spitzahorn im Rahmen Festsetzungen zum Bebauungsplan bereits mitberücksichtigt. Die 
Hinweise zu den Verkehrsflächen hinsichtlich der Verlegung von Versorgungsleitungen werden im Zuge 
der technischen Ausbauplanung im Anschluss an das Planverfahren mitberücksichtigt. Die sonstigen 
Darstellungen und Hinweise der am 28.11.2019 eingegangenen Stellungnahme B 1.10 der e-regio GmbH & 
Co. KG, Euskirchen, werden zur Kenntnis genommen.  
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B 1.11 Wahnbachtalsperrenverband, Siegelsknippen, 53721 Siegburg 

Hier: Schreiben vom 25.11.2019 

 

 

 

Beschlussentwurf zu B 1.11: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 25.11.2019 eingegangene Stellungnahme B 
1.11 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Anlagen des Wahnbachtalsperrenverbandes sind nicht betroffen. Es bestehen keine Bedenken gegen die 

vorliegende Planung, Stand: frühzeitige Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren. 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 25.11.2019 eingegangene 
Stellungnahme B 1.11 des Wahnbachtalsperrenverbandes ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.12 unitymedia NRW GmbH,  Zentrale Planung, Postfach 102028, 34020 Kassel 

Hier: Schreiben vom 29.11.2019 

 

 

 

Beschlussentwurf zu B1.12: 
Der Stadt der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 29.11.2019 eingegangene Stellungnahme 
B1.12 wie folgt zu entscheiden: 
 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich keine Anlagen des Unternehmens. Es werden 
daher keine Bedenken des Unternehmens gegen die vorliegende Planung, Stand frühzeitige Beteiligung zum 
Bebauungsplanverfahren, vorgebracht. Der Hinweis auf einen möglichen Netzausbau innerhalb des Plangebiets 
betrifft die Erschließungsplanung im Anschluss an das Bauleitplanverfahren. Der Bitte des Unternehmens, 
weiterhin am Bebauungsplanverfahren beteiligt zu werden, wird entsprochen. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 29.11.2019 eingegangene 
Stellungnahme B1.12 der Unity Media NRW GmbH ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.13 Erzbistum Köln, Generalvikariat, Marzellenstraße 32, 50668 Köln 

Hier: Schreiben vom 10.12.2019 
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Beschlussentwurf zu B1.13: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 10.12.2019 eingegangene Stellungnahme 
B1.13 wie folgt zu entscheiden: 
 
Von Seiten der Verwaltung der Stadt Rheinbach wurde eine, im Vergleich zur ursprünglichen Konzeption des 
städtebaulichen Rahmenplans, alternative verkehrlich leistungsfähige Führung der geplanten öffentlichen 
Verkehrsflächen einschließlich der erforderlichen Wendeanlage geprüft. Diese Konzeption fand im Rahmen der 
getroffenen Festsetzungen Eingang in den vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans. Auf Grundlage der 
Festsetzungen ist weiterhin der Einbezug von Teilflächen privater Grundstücksflächen im Osten, angrenzend an 
die bestehende Führung der Pallottistraße, zugunsten der geplanten Anordnung von Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung: Verkehrsberuhigter Bereich in der verkehrlich erforderlichen 
Dimensionierung für die Erschießung des Plangebiets notwendig. Auf Grundlage der im vorliegenden Entwurf des 
Bebauungsplans getroffenen Festsetzungen einschließlich der geringfügigen planungsrechtlichen Ausweisung 
weiterer Gemeinbedarfsflächen mit der Zweckbestimmung: sportlichen Zwecken dienende Einrichtungen im 
Südwesten des vorhandenen Sporthallenstandortes kann gemäß dem Ergebnis der zwischenzeitlich erfolgten 
Abstimmung zwischen dem Generalvikariat des Erzbistums Köln und der Verwaltung der Stadt Rheinbach in 
Hinblick auf die getroffenen Festsetzungen nach derzeitigem Kenntnisstand von einer einvernehmlichen 
Zielfindung im Sinne der Realisierbarkeit der anteilig benötigen öffentlichen Verkehrsflächen ausgegangen werden.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 10.12.2019 eingegangene 
Stellungnahme B1.13 des Erzbistum Köln ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.14 Polizeipräsidium Bonn, Direktion Verkehr/Führungsstelle, Königswinterer Straße 500, 53227 

Bonn  

Hier: Schreiben vom 25.11.2019 

 

 

 

Beschlussentwurf zu B1.14: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 10.12.2019 eingegangene Stellungnahme 
B1.14 wie folgt zu entscheiden: 
 
Es werden seitens des Polizeipräsidiums Bonn, Direktion Verkehr/Führungsstelle, aus verkehrspolizeilicher Sicht 
keine Bedenken gegen die vorliegende Planung, Stand: frühzeitige Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren, 
vorgebracht. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 10.12.2019 eingegangene 
Stellungnahme B1.14 des Polizeipräsidiums Bonn, Direktion Verkehr/Führungsstelle, ist keine 
Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.15 Westnetz GmbH, Kuchheimer Straße 1-3, 53881 Euskirchen 

Hier: Schreiben vom 10.12.2019 

 

 

 
Beschlussentwurf zu B1.15: 
 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 10.12.2019 eingegangene Stellungnahme 
B1.15 wie folgt zu entscheiden: 
 
Seitens der Westnetz GmbH wird darauf hingewiesen, dass zur Sicherung der allgemeinen Stromversorgung im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans zwei Transformatorstationen benötigt werden. Hierfür sind zwei 
Grundstücksflächen in einer Größe von jeweils 3,00 m x 3,50 m erforderlich. Aus Gründen der planungsrechtlichen 
Sicherung und der Prüfung der städtebaulichen Verträglichkeit der Standorte für die Stromversorgung wurden 
daher im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans, Stand: Offenlagebeschluss, zwischenzeitlich zwei Flächen für 
die Ver- und Entsorgung, Zweckbestimmung: Elektrizität in der technisch erforderlichen Dimensionierung 
einschließlich zugehöriger flächenhafter Pflanzgebote festgesetzt. 
 
Die Anregungen der mit Schreiben vom 10.12.2019 eingegangenen Stellungnahme B1.15 der Westnetz 
GmbH hinsichtlich der benötigten Flächen für zwei Transformationenstationen werden berücksichtigt. Im 
zeichnerischen Teil des Bebauungsplans werden hierfür zwei Flächen für die Ver- und Entsorgung, 
Zweckbestimmung: Elektrizität in der technisch erforderlichen Dimensionierung einschließlich 
zugehöriger flächenhafter Pflanzgebote festgesetzt.  
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B 1.16   Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und strategische Kreisentwicklung, Postfach 15 

51, 53705 Siegburg 

Hier: Schreiben vom 04.12.2019 
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Beschlussentwurf zu B1.16 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 04.12.2019 eingegangene Stellungnahme 
B1.16 wie folgt zu entscheiden: 
 
Zu: Anpassung an den Klimawandel 
Gemäß den getroffenen textlichen Festsetzungen sind die Anlage extensiver Dachbegrünungen bei Satteldächern 
(SD), Walmdächern (WD) und Geneigten Dächern (GD) grundsätzlich zulässig. Flachdächer (FD), welche im 
Plangebiet zum überwiegenden Anteil zu realisieren sind, sind mit einem Flächenanteil von mindestens 60 % ihrer 
Dachfläche extensiv in einer Schichtstärke von mindestens 6 cm zu begrünen. Zusätzlich sind die Dächer von 
Garagen, Carports, welche ausschließlich nur in Form von Flachdächern zu errichten sind sowie die Dächer von 
Fahrradabstellanlagen ebenfalls mit einer Schichtstärke von mindestens 6 cm vollflächig zu begrünen. Die 
Errichtung von Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie ist grundsätzlich bei allen Dachformen zulässig. Mit den 
genannten Festsetzungen soll so ein Beitrag zu Abmilderung der Folgen durch den Klimawandel geleistet werden.  
 
Festsetzungen zur Begrünung von Vorgärten werden vor dem Hintergrund der vorliegenden städtebaulichen 
Gesamtkonzeption mit der vorrangigen Errichtung von auf unterirdisch angelegten Gemeinschaftsgaragen 
aufstehenden Mehrfamilienhäusern und der in diesem Zusammenhang stehenden intensiven Begrünung der 
oberen Abschlussfläche von unterirdisch angelegten Gemeinschaftsgaragen außerhalb von Gebäuden, 
oberirdischen Stellplatz- und Erschließungsflächen sowie sonstigen Platzflächen nicht getroffen. In Hinblick auf die 
Vermeidung von sog. Schottergärten i. V. m. wasserundurchlässiger Unterbauung zugunsten einer möglicherweise 
pflegeärmeren Bewirtschaftung, welche jedoch ohne dichte Bepflanzung einen Beitrag zu Aufheizungseffekten im 
Quartier leisten können, bestimmt sich die Zulässigkeit nach den Vorgaben der §§ 17 und 19 (4) BauNVO und 
kann im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Prüfung so einer eindeutigen rechtsinstrumentariellen Kontrolle in 
Bezug auf den jeweils zulässigen Versiegelungsgrad je Grundstück unterzogen werden.   
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Gemäß den getroffenen Festsetzungen ist bei den unterirdisch angelegten Gemeinschaftsgaragen die obere 
Abschlussfläche außerhalb von Gebäuden, oberirdischen Stellplatz- und Erschließungsflächen sowie sonstigen 
Platzflächen mit mindestens 60 cm Pflanzsubstrat oder Erdreich abzudecken, intensiv zu begrünen und gärtnerisch 
zu gestalten. Insofern wird der geplanten ökologisch funktionsfähigen Begrünung im Plangebiet innerhalb der durch 
unterirdisch angelegte Gemeinschaftsgaragen unterbauten Flächen Rechnung getragen.  
 
In Bezug auf die Anregung zur Vermeidung einer Riegelstellung insbesondere größerer und höherer Baukörper in 
Ost-West-Richtung, um weiterhin ein möglichst weitgehendes Vordringen der Kaltluft in nördlicher Richtung zu 
ermöglichen, kann angemerkt werden, dass das städtebauliche Konzept keine Zeilenbauten in Ost-West-Richtung 
vorsieht und insofern den Kaltluftströmen von Süden keinen Barrieren entgegengesetzt werden. 
 
Zu den Hinweisen zur Sturzflutgefährdung kann ausgeführt werden, dass im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens im Nachgang zum Planverfahren ein Überflutungsnachweis für die einzelnen 
Bauvorhaben geführt wird und auch auf die Hochwassermöglichkeiten im Bereich des Gräbbachs Rücksicht 
genommen wird. Im Rahmen der Bauleitplanung werden hierfür Festsetzungen zur mindestens zu errichtenden 
EFH (Erdgeschossfußbodenhöhe) über dem Gelände getroffen.   
 
Zu: Abfallwirtschaft 
Die Anregungen wurden berücksichtigt. In den Hinweisen zum Bebauungsplan wurden unter Punkt 2 Bodenschutz 
die genannten Inhalte der Stellungnahme vollumfänglich mit aufgenommen.  
 
Zu: Immissionsschutz 
Hinsichtlich des Hinweises, dass aus immissionsschutzrechtlicher Sicht die genehmigte Bestandsnutzung der St. 
Sebastianus- und Hubertus-Schützen Rheinbach 1313 e.V. in der Schützenstraße 23, von der Schießgeräusche 
ausgehen, zu berücksichtigen ist, kann ausgeführt werden, dass sich das Schallschutzgutachten mit dieser 
Thematik auseinandersetzt. Gemäß dem Ergebnis des eingeholten Schallgutachtens (vgl. Schalltechnisches 
Gutachten zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“, ISRW Dr.-Ing. Klapdor GmbH, Stand 
26.08.2020), sind im Plangebiet innerhalb der von den nutzungsbedingt hervorgerufenen Lärmauswirkungen des 
benachbarten Bestandes betroffenen geplanten Bereiche aktive und passive Schallschutzmaßnahmen zu treffen. 
 
Zu: Schmutz- / Niederschlagswasserbeseitigung 
Im Zuge der weiteren Planung im Nachgang zur frühzeitigen Beteiligung im Bauleitplanverfahren wurden die 
erschließungstechnischen Planungen einschließlich möglicher Ver- und Entsorgungswege weiter konkretisiert. 
Nach dem derzeitigen Stand der Planung soll demnach das anfallende Niederschlagswasser gemäß den 
Regelungen der städtischen Abwasserbeseitigungssatzung der öffentlichen Kanalisation zugeführt werden. Die 
Entsorgung des anfallenden Niederschlagswassers erfolgt dabei im Mischsystem mittels Einleitung in die 
vorhandene Mischwasserkanalisation in den umgebenden öffentlichen Verkehrsflächen der Landesstraße L 113 
(Vor dem Voigtstor) und der Schützenstraße. Die mögliche Einleitung von Teilflächen einzelner Baufelder in den 
Gräbbach gemäß § 55 WHG wurde von Seiten der Verwaltung geprüft. Aus dem Ergebnis der Prüfung geht hervor, 
dass aufgrund der örtlichen Randbedingungen unter Berücksichtigung der möglichen Hochwasserereignisse im 
Bereich der Gewässerflächen des Gräbbaches von einer Einleitung von anfallendem Regenwasser in das 
Gewässer Abstand genommen werden soll. 
 
Die Entsorgung des anfallenden Schmutzwassers ist ebenfalls über die Einleitung in die vorhandene 
Mischwasserkanalisation in den umgebenden öffentlichen Verkehrsflächen der Landesstraße L 113 / L 158 (Vor 
dem Voigtstor) und der Schützenstraße vorgesehen. Das Schmutz- und Regenwasser wird dabei in Weiterführung 
der Kläranlage Rheinbach zugeführt. Die vorhandene Kanalisation im bestehenden öffentlichen Straßenraum der 
Landesstraße L 113 / L 158 (Vor dem Voigtstor) und der Schützenstraße ist für die durch die Nutzungserweiterung 
anfallenden Mehrmengen an verschmutzten und nicht verschmutzten Abwässern ausreichend dimensioniert. Im 
Bedarfsfall kann das Niederschlagswasser in einem Stauraumkanal zwischengespeichert und über eine Drossel 
reguliert in das vorhandene Kanalsystem abgegeben werden. Die Ver- und Entsorgung der bestehenden und 
hinzutretenden Nutzungen im Plangebiet ist somit unter Berücksichtigung des geplanten technischen Ausbaus 
innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans planungsrechtlich gesichert. 
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Zu: Natur-, Landschafts- und Artenschutz 
Der Empfehlung zur Abstimmung der erforderlichen ASP I mit dem Amt für Umwelt- und Naturschutz des Rhein-
Sieg-Kreises wurde gefolgt. Die ASP I wurde im Vorfeld des Offenlagebeschlusses zum vorliegenden 
Bebauungsplan mit dem Amt für Umwelt- und Naturschutz des Rhein-Sieg-Kreises abgestimmt. Aus dem Ergenis 
der Abstimmung geht hervor, dass zu den Aussagen und Ergebnissen der erstellten ASP I keine weiteren 
Anmerkungen hervorgebracht wurden. 
 
Die Anregung wurde berücksichtigt. In den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan wurde über die 
Aussagen und Ergebnisse der ASP I hinaus gem. § 9 (1) 20 BauGB als weitere Vermeidungsmaßnahme V7 der 
verbindliche Einsatz insektenfreundlicher Beleuchtungsmittel innerhalb der privaten Grundstücksflächen zum 
Zwecke der Beleuchtung privater gemeinschaftlicher Erschließungs-, Platz-, und Spielflächen sowie sonstiger 
gemeinschaftlich genutzter privater Flächen festgesetzt. Im öffentlichen Raum wird der Einsatz 
insektenfreundlicher Beleuchtungen durch den regulären Einsatz von LED-Leuchtmitteln entsprechend 
gewährleistet.  
 
Zu: Erneuerbare Energien 
Im Rahmen des Planverfahrens wurden die Möglichkeiten zur Anpassung an den Klimawandel sowie Maßnahmen 
zur Begrenzung des Klimawandels untersucht.  
 
Die vorgeschriebene anteilige extensive Begrünung von Hauptgebäuden mit Flachdächern, welche im Plangebiet 
zum überwiegenden Anteil zu realisieren sind, die Zulässigkeit zur Errichtung von Anlagen zur Gewinnung von 
Solarenergie auf allen Dachflächen von Hauptgebäuden, die Vermeidung von Kaltluftstromunterbrechungen durch 
die geplante Anordnung der überbaubaren Grundstücksflächen, die geplante Durchgrünung des Plangebiets 
innerhalb der privaten und öffentlichen Grundstücksflächen, welche durch Festsetzungen planungsrechtlich 
gesichert wird, die planungsrechtliche Intention zur Schaffung eines möglichst autofreien Quartiers, welche durch 
die Festsetzung einer hierfür geeigneten Festsetzung der GRZ für bauliche Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche Anwendung findet, so dass die planungsrechtliche Möglichkeit zur ausreichenden 
Unterbringung des ruhenden Verkehrs in Form von Tiefgaragen geschaffen wird sowie die Maßnahmen zu 
Förderung des nicht- motorisierten Individualverkehrs im Sinne der Herstellung von Fuß- und Radwegen sowie 
einer Fahrradstraße zur weiteren Verdichtung und Vernetzung des vorhandenen innerstädtischen Fuß- und 
Radwegenetzes stellen hierbei geeignete Maßnahmen dar. 
 
Die Stadt Rheinbach legt in ihrem integrierten Handlungskonzept für den Klimaschutz in der Stadt Rheinbach (März 
2010) überdies Empfehlungen für eine energiebewusste Bauleitplanung dar, um die Belange des Klimaschutzes 
im Rahmen der Stadtentwicklung zu stärken. Ein wesentliches energierelevantes Kriterium ist die Stellung von 
Gebäuden. Dies wird im Rahmen der vorliegenden Planung durch die Ausrichtung der möglichen Baukörper 
beachtet. Unter Berücksichtigung der Gebäudestellung, der zulässigen Dachneigungen und den Festsetzungen 
zur Dachdeckung einschließlich der bereist genannten Anordnungsmöglichkeit von Anlagen zur Wärme- und 
Stromgewinnung aus solarer Strahlungsenergie wird die Energieerzeugung aus regenerativen Energiequellen 
unter Berücksichtigung städtebaulicher Kriterien grundsätzlich ermöglicht. 

Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden sind aktuell durch die Energiesparverordnung (EnEV) 
rechtlich geregelt, so dass auf der Ebene der Bauleitplanung kein Regelungsbedarf besteht. Aufgrund der EnEV 
sind neben architektonischen und baulichen auch die anlagentechnischen Einflüsse zu berücksichtigen. Auf die 
Möglichkeit einer zusätzlichen Vorgabe von Wärmeschutzstandards über die gesetzlichen Anforderungen hinaus 
soll daher verzichtet werden. Dies erfolgt auch vor dem Hintergrund der Bestrebungen, dass den zu erwartenden 
zukünftigen Entwicklungen in Hinblick auf die einzuhaltenden Energieeffizienzstandards bei Neubauten keine 
statischen Vorgaben durch den Bebauungsplan entgegengestellt werden sollen.  
 
Aus Gründen der planerischen Zurückhaltung wird von der Festsetzung eines Gebietes gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23 b 
BauGB, in denen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder 
Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energie oder Kraft-Wärme-Koppelung getroffen 
werden müssen, abgesehen. Da es sich bei der Planung um eine innerörtliche Nachverdichtung handelt, welche 
von bestehenden öffentlichen Verkehrsflächen nahezu vollständig umgeben ist, soll die energetische Versorgung 
gemäß dem bereits vorhandenen Bestand im öffentlichen Straßenraum erfolgen. Die Realisierung eines aus 
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privatwirtschaftlicher Sicht heraus möglicherweise erforderlichen oder gewünschtem BHKW ist auf Grundlage der 
getroffenen Festsetzungen innerhalb der privaten Grundstücksflächen jedoch möglich. Den allgemeinen 
Grundsätzen des Klimaschutzes wird bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Rechnung getragen.  
 
Zu: Mobilität 
Die Möglichkeiten zur Implementierung eines privaten, für die zukünftige Bewohnerschaft nutzbaren Car-sharing-
Angebotes um für die zukünftigen Nutzungen im Plangebiet ein Angebot zum Verzicht oder Teilverzicht auf das 
eigene Fahrzeug zu ermöglichen, wurden zwischen der Stadt Rheinbach und den privaten 
Grundstückseigentümern kommuniziert. Die Prüfung zu einem möglichen Bedarf und der Schaffung der 
technischen Voraussetzungen für ein entsprechendes Angebot erfolgen derzeit parallel zum Planverfahren. Zu 
berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass es sich bei dem vorliegenden Planverfahren um einen 
Angebotsbebauungsplan handelt. Insofern werden hierzu keine Festsetzungen getroffen. Sofern von 
privatrechtlicher Seite solche Angebote forciert werden sollten, ist eine Unterbringung des erforderlichen 
Stellplatzbedarfes hierfür innerhalb der privaten Grundstücksflächen möglich. 
 
Die Unterbringung nutzungsbedingt erforderlicher Fahrradabstellplätze soll zum überwiegenden Anteil innerhalb 
der geplanten Tiefgaragen erfolgen. Zusätzlich sind innerhalb der privaten Grundstücksflächen oberirdisch weitere 
Fahrradabstellanlagen möglich. Die genaue Anzahl sowie die Art der Unterbringung bestimmt sich nach den 
Vorgaben der städtischen Stellplatz- und Fahrradabstellplatzsatzung. Der Nachweis hierfür ist im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens zu erbringen. Innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen sollen darüber hinaus an 
hierfür geeigneten Stellen weitere für die Öffentlichkeit nutzbare Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen werden. 
Damit soll ein weiterer Beitrag zur Förderung des innerstädtischen Fahrradverkehrs geleistet werden. 
Festsetzungen hierfür sind jedoch nicht erforderlich.   
 
Den Empfehlungen und Hinweisen der am 04.12.2019 eingegangenen Stellungnahme B 1.16 des Rhein-
Sieg-Kreises, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung, Fachbereich 01.3 in 
Hinblick auf die Hinweise zur Abfallwirtschaft, zur behördeninternen Vorabstimmung der ASP I sowie zur 
Berücksichtigung der Realisierung insektenfreundlicher Beleuchtungen wurde im Vorfeld des 
Offenlagebeschlusses durch die Aufnahme von einzelnen Hinweisen und Festsetzungen in den 
Bebauungsplan sowie durch den fachlichen Austausch mit dem Amt für Umwelt- und Naturschutz des 
Rhein-Sieg-Kreises Rechnung getragen. Die sonstigen Darstellungen der mit Schreiben vom 04.12.2019 
eingegangenen Stellungnahme B 1.16 des Rhein-Sieg-Kreises, Referat Wirtschaftsförderung und 
Strategische Kreisentwicklung, Fachbereich 01.3 werden zur Kenntnis genommen.  
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B 1.17 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis, Gartenstraße 11, 

50765 Köln    

Hier: Schreiben vom 06.12.2019 

 
 

 
 

Beschlussentwurf zu B1.17: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 06.12.2019 eingegangene Stellungnahme 
B1.17 wie folgt zu entscheiden: 

Von Seiten der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Rhein Kreis Sieg, werden keine Bedenken 
gegen die vorliegende Planung, Stand: frühzeitige Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren, vorgebracht. Der 
Bebauungsplan wird gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt. Aufgrund der hierfür 
geltenden gesetzlichen Regelungen sind im Zusammenhang mit den geplanten innerörtlichen 
Nachverdichtungsmöglichkeiten auf Grundlage der Festsetzungen keine externen oder internen ökologischen 
Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Gemäß den gesetzlichen Regelungen findet hierbei § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB 
Anwendung. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 06.12.2019 eingegangene 
Stellungnahme B1.17 der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Rhein Kreis Sieg, ist 
keine Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.18 Stadt Meckenheim, Fachbereich 61, Stadtplanung, Liegenschaften, Siebengebirgsring 4, 53340 

Meckenheim 

Hier: Schreiben vom 03.12.2019 
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Beschlussentwurf zu B1.18: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 03.12.2019 eingegangene Stellungnahme 

B1.18 wie folgt zu entscheiden: 

 

Seitens der Stadt Meckenheim werden gegen die vorliegende Planung, Stand: frühzeitige Beteiligung zum 

Bebauungsplanverfahren, keine Einwendungen erhoben. Die Belange der Stadt Meckenheim sind nicht betroffen.  

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 03.12.2019 eingegangene 

Stellungnahme B1.18 der Stadt Meckenheim ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.19 Polizeipräsidium Bonn, Königswinterer Straße 500, 53227 Bonn  

Hier: Schreiben vom 04.12.2019 

 

Beschlussentwurf zu B1.19: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 04.12.2019 eingegangene Stellungnahme 
B1.19 wie folgt zu entscheiden: 
 
Von Seiten des Polizeipräsidiums Bonn werden zum Planverfahren unter Berücksichtigung der Technischen und 
Städtebaulichen Kriminalprävention keine Bedenken vorgebracht. Im textlichen Bestandteil des Bebauungsplans, 
Fassung zum Offenlagebeschluss, wird gemäß der Anregung, unter Hinweise, Punkt 5. Städtebauliche und 
Technische Kriminalprävention, auf die Möglichkeit der kostenlosen Beratungsmöglichkeit durch die Polizei in 
Hinblick auf die städtebauliche Kriminalprävention hingewiesen.  
 
Die Anregung zur Aufnahme eines textlichen Hinweises auf die Technische und Städtebauliche 
Kriminalprävention sowie die Beratungsmöglichkeiten durch die Polizei wird berücksichtigt. Die sonstigen 
Darstellungen der mit Schreiben vom 04.12.2019 eingegangenen Stellungnahme B 1.04 des 
Polizeipräsidiums Bonn werden zur Kenntnis genommen. 
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B 1.20 Deutsche Telekom Technik GmbH, In den Herrenbänden 27-29, 53879 Euskirchen 

Hier: Schreiben vom 28.11.2019 
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Beschlussentwurf zu B1.20: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 28.11.2019 eingegangene Stellungnahme 
B1.20 wie folgt zu entscheiden: 
 
Von Seiten des Unternehmens wird nach Auswertung der Unterlagen zur frühzeitigen Beteiligung im Bereich der 
geplanten öffentlichen Verkehrswege angeregt, einen Gehweg oder einen ausreichend breiten, unbefestigten 
Randstreifen auf einer Straßenseite mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,5 m vorzusehen, um spätere 
Aufgrabungen des Straßenoberbaus vermeiden zu können. Zudem wird darauf hingewiesen, dem Unternehmen 
mindestens drei Monate vor Beginn von Erschließungsmaßnahmen im Plangebiet den Baubeginn schriftlich 
anzuzeigen. Auf Grundlage der im Nachgang der frühzeitigen Beteiligung erfolgten weiteren Planung sind innerhalb 
der festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen und der öffentlichen Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmungen grundsätzlich fahrbahnbegleitend Flächen für die Verlegung von z.B. 
Telekommunikationsleitungen möglich, so dass spätere Fahrbahnaufbrüche vermieden werden können. Die 
genaue technische Ausbauplanung einschließlich der Planung von Versorgungssträngen im öffentlichen 
Verkehrsraum erfolgt jedoch im Anschluss an das Bauleitplanverfahren. Hierbei wird auch eine separate 
nachgelagerte Leitungsabfrage in Hinblick auf die jeweiligen Versorgungsträger vorgenommen. Die Unternehmen 
werden darüber hinaus vor Beginn der Erschließungsmaßnahmen mit ausreichender Vorlauffrist in Kenntnis über 
den geplanten Baubeginn gesetzt.  
 
Der Hinweis auf die schriftliche Anzeige von Erschließungsmaßnahmen mindestens drei Monate vor 
Baubeginn wird im Rahmen der Erschließungsplanung mitberücksichtigt. Die sonstigen Darstellungen der 
mit Schreiben vom 28.11.2019 eingegangenen Stellungnahme B 1.20 der Deutschen Telekom Technik 
GmbH werden zur Kenntnis genommen. 
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B 1.21 Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, 

Flerzheimer Allee 15, 53125 Bonn 

Hier: Schreiben vom 15.11.2019 

 
 

 
 
 
Beschlussentwurf zu B1.21: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 15.11.2019 eingegangene Stellungnahme 
B1.21 wie folgt zu entscheiden: 
 
In Bezug auf die Belange der Forstwirtschaft bestehen von Seiten des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-
Westfalen, Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, keine Bedenken gegen die vorliegende Planung, Stand: frühzeitige 
Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren.  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 15.11.2019 eingegangene 
Stellungnahme B1.21 des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen ist keine 
Beschlussfassung erforderlich.  
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B 1.22a Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, Südwestpark 35, 90449 Nürnberg 

Hier: Schreiben vom 15.12.2019 
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B 1.22b Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, Südwestpark 35, 90449 Nürnberg 

Hier: Schreiben vom 25.08.2020 

 
 
Beschlussentwurf zu B1.22a und B1.22b: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 05.12.2019 eingegangene Stellungnahme 
B1.22a und die am 25.08.2020 eingegangene Stellungnahme B1.22b wie folgt zu entscheiden: 
 
Durch das Plangebiet verläuft in Südwest- / Nordostrichtung die Richtfunktrasse 306551363. Die Planung sieht 
unterhalb der Trasse eine Wohnbebauung mit einer Gebäudehöhe von bis zu 14,20 m (max. 196,20 m ü NHN) 
über der Oberkante des geplanten Geländes vor. Zusätzlich können bei der Anordnung von technischen Aufbauten 
wie Aufzüge, Schornsteine, Anlagen zur Luftreinhaltung, Klimaanlagen, untergeordnete Dachaufbauten u. ä. 
ausnahmsweise die festgesetzten Maximalwerte um bis zu 1,00 m überschritten werden.  
 
Die angestrebte Höhenentwicklung unterhalb der Trassen wurde mit der Telefónica GmbH & Co. OHG abgestimmt.  
Durch die geplante bauliche Zulässigkeit von maximal 15,20 m über Grund (max. 197,20 m ü NHN) im Bereich der 
dargestellten Richtfunktrasse erfolgt demnach keine Überschreitung der dargestellten Maximalhöhe von 200 m ü 
NHN, die seitens des Unternehmens zur Vorbeugung von Beeinträchtigungen der betrieblichen Anlagen als 
erforderlich erachtet wird. Insofern sind die Anlagen des Unternehmens von der vorliegenden Planung nicht 
betroffen. Um jedoch mögliche Beeinträchtigungen der Anlagen des Unternehmens im Zuge von Baumaßnahmen 
durch die Aufstellung von z.B. Baukränen vorzubeugen, wird im Abschnitt C Hinweise: Nr. 11 Richtfunktrassen 
mittels eines Hinweises auf die vorhandene Leitungstrasse und den erforderlichen Abstimmungsbedarf mit dem 
Unternehmen im Zuge von Baumaßnahmen hingewiesen.  
 
Die Anregungen der mit Schreiben vom 05.12.2019 eingegangene Stellungnahme B1.22a sowie die mit 
Schreiben vom 25.08.2020 eingegangene Stellungnahme B 1.22b der Telefonica Germany GmbH & Co. OHG 
werden insgesamt dahingehend berücksichtigt, als dass im Abschnitt C Hinweise auf die Richtfunktrasse 
und den in diesem Zusammenhang erforderlichen Abstimmungsbedarf mit dem Unternehmen im Zuge von 
Baumaßnahmen hingewiesen wird. Die sonstigen Darstellungen der mit Schreiben vom 05.12.2019 
eingegangene Stellungnahme B1.22a und der mit Schreiben 25.08.2020 eingegangenen Stellungnahmen 
B1.22b der Telefonica Germany GmbH & Co. OHG werden zur Kenntnis genommen. 
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AbfallLogistik Rhein-Sieg GmbH 

Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie NRW 

RWE Power Aktiengesellschaft, Zentrale 

Rhein. Amt für Denkmalpflege 

LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 

Handwerkskammer zu Köln 

Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg 

Industrie- und Handelskammer 

Einzelhandelsverband Bonn Rhein-Sieg Kreis Euskirchen e.V. 

Kath. Kirchengemeinde St. Martin, Wormersdorf 

Kath. Kirchengemeinde St. Martin 

Evangelische Kirchengemeinde  

Kreisbauernschaft Bonn/Rhein-Sieg 

Bezirksvorsitzender Kreisbauernschaft, Ortsstelle Rheinbach 

Landesbüro der Naturschutzverbände 

Naturschutz Rheinbach-Voreifel e.V., z.Hd. Dr. Eckhart Ehrenberg 

BUND-Ortsguppe Rheinbach 

NABU Kreisgruppe Bonn e.V., Naturschutzstation Swisttal 

Zweckverband Naturpark Rheinland 

Regionalverkehr Köln GmbH 

Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 26 - Luftverkehr 

Verkehrsverbund Rhein-Sieg 

Deutsche Telekom, Netzproduktion GmbH, 

Rhein-Main-Rohrleitungstransport GmbH, - Abt. VBW -ALIZ West GmbH & CoKG 

NETCOLOGNE, Gesellschaft für Telekommunikation mbH 
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Tele Columbus Betriebs GmbH 

Airdata AG 

E-Plus Mobilfunk GmbH & Co.KG 

Erftverband 

Gemeinde Swisttal 

Stadt Euskirchen 

Stadt Bad Münstereifel 

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr 

Stadtverwaltung Bonn, Planungsamt 

Bezirksregierung Köln, Dez. 35.2 

Sozialverband VdK, Ortsverband Rheinbach 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 35.4 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 51 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 52 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 53 

Nahverkehr Rheinland GmbH 

Bundesnetzagentur 

Lothar Gerharz, Ortslandwirt 

Wilhelm Simons; Wasser- und Bodenverband Rheinbach 

Henning Horn, Rheinbacher Seniorenforum e.V.  
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